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Unsichere Zeiten

Editorial
Zeitschrift des Lehrerinnen- und Lehrervereins Baselland

Liebe Leserin, lieber Leser

Mit einem grossen Aufmarsch unserer 
Mitglieder vor dem Regierungsgebäu-
de in Liestal wurde das alte Jahr aus 
verbandsinterner Sicht mit einem Pau-
kenschlag abgeschlossen. Ich möchte 
mich an dieser Stelle bei allen, die dabei 
waren, ganz herzlich bedanken! 

Die darauf folgende Debatte im Land-
rat war denn auch äusserst strittig, ha-
ben doch im Rahmen der Budgetdiskus-
sionen einige Sparideen zumindest 
eine zeitliche Verschiebung erfahren, 
während andere mit knappen Mehr-
heiten bestätigt wurden. Damit ist aus 
unserer Sicht die Kontroverse zu den 
Sparvorschlägen im Schulbereich noch 
keineswegs entschieden. 

In der Zwischenzeit konnten die Sozial-
partner in einer Anhörung vor der 
landrätlichen Bildungskommission zu 
den wichtigsten Anliegen nochmals 
Stellung nehmen und aufzeigen, wieso 
Einsparungen bei der Bildung über kurz 
oder lang teuer zu stehen kommen. 
Wie die Kommissionsmitglieder die ein-
zelnen Sparvorhaben beurteilen, wird 
demnächst im Bericht der landrätlichen 
Kommission veröffentlicht werden. 
Noch völlig offen ist, in welcher Form 
die diversen Sparvorhaben die Ausei-
nandersetzungen in den für März vor-

gesehenen Landratssitzungen überste-
hen werden. 

Der LVB wird vor dieser Phase mit ge-
eigneten Massnahmen noch einmal 
Präsenz markieren und seine Argu-
mente darlegen müssen. Wir können 
nur hoffen, dass unser Grossaufmarsch 
für eine «Gute Schule Baselland» den 
Landrätinnen und Landräten in leb-
hafter Erinnerung geblieben ist und sie 
mit ihrem Abstimmungsverhalten Ver-
antwortung für die Zukunftsaussichten 
unserer Jugend übernehmen werden.

Unterdessen wurde auch der Entwurf 
zu den geplanten Sanierungsmassnah-
men unserer Pensionskasse publik. Bei 
diesem Projekt hat die Sozialpartner-
schaft – so gut sie es unter den gege-
benen Umständen konnte – funktio-
niert. Der LVB hat sich innerhalb der 
Arbeitsgemeinschaft der Baselbieter 
Personalverbände (ABP) intensiv mit 
der Materie befasst und seine Haltung 
in mehreren Sitzungen mit dem Arbeit-
geber einbringen können. Dabei muss-
ten alle Beteiligten erkennen, dass die 
Sanierung der Pensionskasse nicht 
ohne schmerzhafte Abstriche bei den 
heutigen Versicherungsbedingungen 
angegangen werden kann. Es bleibt 
nun abzuwarten, wie unsere Mitglieder 
und die Politik auf diese Vorschläge 
reagieren werden. Dabei wird voraus-
sichtlich die Frage der Lastensymmetrie 
im Zentrum stehen, die bisher noch 
nicht einvernehmlich gelöst werden 
konnte.

Eine dritte Front eröffnet sich mit den 
Vorbereitungsarbeiten hinsichtlich der 
lancierten Bildungsinitiativen. Zu den 
vier Vorlagen, die im Frühsommer zur 
Abstimmung gelangen werden, fi nden 
Sie in diesem Heft einen aktuellen 
Überblick aus der Feder des Hauptini-
tianten, Landrat Jürg Wiedemann. Der 
LVB wird selber Überzeugungsarbeit 
leisten und das Initiativkomitee in 
seinen Bemühungen unterstützen. Es 

muss uns gelingen, das Stimmvolk da-
von zu überzeugen, dass es um nichts 
weniger als die Zukunftschancen un-
serer Kinder und Jugendlichen geht!

Alles in allem befi nden wir Lehrerinnen 
und Lehrer uns zurzeit in einer ausge-
sprochen unsicheren Situation. Ab 
wann wir wieder mit festem Boden un-
ter den Füssen rechnen können, ist 
nicht vorauszusagen. Das ist für viele 
von uns nicht einfach. Neben den Un-
wägbarkeiten für den täglichen Unter-
richt, die diese Lage mit sich bringt, 
machen vielen die ungewissen persön-
lichen Zukunftsperspektiven zu schaf-
fen: Werde ich meine Stelle behalten 
können? Unter welchen Bedingungen 
werde ich zukünftig unterrichten? Wie 
werde ich in den kommenden Jahren 
in meinen Bemühungen unterstützt, 
meinen Schülerinnen und Schülern 
eine möglichst gute Ausgangslage für 
ihr Erwerbsleben zu schaffen? Unter 
welchen Bedingungen kann ich mei-
nen Ruhestand planen? Fragen über 
Fragen …

Was wir Ihnen versichern können, ist, 
dass der LVB um die Sorgen und Ängste 
seiner Mitglieder weiss und sich weiter-
hin in allen Belangen – und seien diese 
noch so zahlreich – für die Interessen 
und Anliegen der Lehrerinnen und 
Lehrer einsetzen wird. Mit Ihrer Unter-
stützung haben wir immer wieder Er-
folge verbuchen können. Dies wird uns 
auch in Zukunft gelingen. Trotz schwie-
riger Zeiten rücken wir nicht von un-
serem Ziel ab, Lösungen anzustreben, 
die unserem Beruf wieder zu jener 
Attraktivität verhelfen können, die er 
verdient!

 

Christoph Straumann, 
Präsident LVB
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Mittwoch, den 21. März 2012
19.30 Uhr, Restaurant Seegarten, Münchenstein

Einladung zur 
Delegierten- und Mitgliederversammlung des LVB

1. Begrüssung, Übersicht, Stimmenzähler

Statutarische Geschäfte
Stimmberechtigt sind die Delegierten. Diese erhalten eine separate Einladung per Post.

2. Protokoll DV/MV vom 21. September 2011

3. Wahlen in den Kantonalvorstand
 Didier Moine, Gymnasium Liestal, Präsident GBL

 Berufspolitische Geschäfte
 Stimmberechtigt sind alle anwesenden LVB-Mitglieder.

4. Übersicht zu den laufenden Geschäften des LVB

5.  Hauptthema: Reform der beruflichen Vorsorge 
für das Personal des Kantons Basel-Landschaft

 •  Einführung ins Thema: Christoph Straumann, Präsident LVB

    Die wichtigsten 
versicherungstechnischen 
Grundlagen der beruflichen
Vorsorge und der aktuelle 
Anpassungsbedarf bei der BLPK:
Dr. Christoph Plüss, Pensionskassenexperte, Allvisa AG, Zürich

   Der neue Vorsorgeplan:
   Hans Peter Simeon, Vorsitzender der Geschäftsleitung der BLPK

 •  Würdigung des Gesamtpakets aus Sicht der Arbeitnehmerschaft:
  Christoph Straumann, Präsident LVB

 • Fragen der LVB-Mitglieder

 •  Diskussion und Abstimmung zu den Grundzügen der LVB-Vernehmlassung

6. Diverses
Im Anschluss an die DV/MV wird ein Apéro offeriert.

Münchenstein, 12.01.2012: 
Der Kantonalvorstand
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Protokoll DV/MV 1.2011/2012
vom Mittwoch, 21. September 2011, 19.30 – 21.55 Uhr, 
Restaurant Seegarten, Münchenstein
Von Gabriele Zückert

LVB-Delegierte: total 110, anwesend 61
Vorsitz: Ch. Straumann

Traktanden:
1. Begrüssung, Übersicht, 
 Stimmenzähler
Statutarische Geschäfte
2.  Protokoll DV/MV 
 vom 30. März 2011
3. Rechnung 2010/2011
4. Budget 2011/2012
5. Wahlen in den Kantonalvorstand
6.  Wahl eines LCH-Delegierten
7. Anpassung der Statuten

LVB-Mitglieder: ca. 90

8. Verabschiedung der    
 zurückgetretenen GL-Mitglieder

Berufspolitische Geschäfte
9.  Übersicht zu den laufenden 

Geschäften des LVB
10.  Sparpaket 12/15: Sparen bei der 

Schule kann teuer werden!
11. Verabschiedung einer Resolution
12. Diverses

Statutarische Geschäfte

1.  Begrüssung, Übersicht, 
Stimmenzähler
Präsident Christoph Straumann eröff-
net die Versammlung. Er begrüsst na-
mentlich Regierungsrat Urs Wüthrich-
Pelloli, die Landräte Jürg Wiedemann 
und Karl Willimann, «7vor7»-Redakti-
onsleiter Andreas Schwald, LCH-Ver-
treter Bruno Rupp, LVB-Ehrenpräsident 
Max Müller und andere Ehrenmit-
glieder sowie speziell die abtretenden 
LVB-Geschäftsleitungsmitglieder Bea 
Fünfschilling, Doris Boscardin und Myr-
tha Michot. Entschuldigen lassen hat 
sich der ebenfalls eingeladene Regie-
rungsrat Adrian Ballmer. Als Stimmen-
zähler werden Alexander Strub und 
Philippe Peter einstimmig gewählt.
Christoph Straumann hat noch eine Er-
gänzung zu der Traktandenliste: Rech-
nung und Budget müssen ebenfalls 
traktandiert werden. Die Versamm-
lung tritt auf die Änderung der Trak-
tandenliste ein.

2. Protokoll DV/MV vom 
30. März 2011: 
Das letzte Protokoll von Myrtha Michot 
wird einstimmig genehmigt und mit 
einem herzlichen Applaus verdankt.

3. Rechnung 2010/2011, 
Revisionsbericht
Bilanz: Christoph Straumann kom-
mentiert ausgewählte Positionen.
Erfolgsrechnung:
• Vereinskasse: Trotz schwindender 
Mitgliederzahlen und vielen Pensio-
nierungen gab es ein positives Ergeb-
nis. Ein Teil des Gewinns wurde als 
Rückstellung gebucht, u.a. für die 
neue Informatiklösung. Bei den Löh-
nen resultierte ein kleinerer Aufwand, 
da die Versicherungslösungen opti-
miert werden konnten. Positiv wurde 
das Gesamtergebnis auch dadurch, 
dass nur vier LVB-inform-Ausgaben 
publiziert wurden. Der ausgewiesene 
Gewinn beträgt 1229.– Fr.
•  Jubilarenkasse: Sie weist einen 
kleinen Gewinn aus. 
•  Kampfkasse: Sie weist einen Ver-
lust aus wegen des Einsatzes bei der 
HarmoS-Abstimmung und der Ab-
schreibung des Postens FQS. 
•  Rechtsschutzkasse: Der Verlust re-
sultiert, neben den budgetierten Aus-
gaben, aus dem negativen Ergebnis 
der Geldanlagen. 
Abstimmung: Die Jahresrechnung 
2010/2011 wird einstimmig angenom-
men, keine Gegenstimmen, keine Ent-
haltungen.

4. Budget 2011/2012
Der negative Trend bei der Entwick-
lung der Mitgliederzahlen scheint ge-
brochen zu sein. Die aktuelle Kurve 
zeigt leicht aufwärts. Es wird ein nor-
males Geschäftsjahr erwartet. Die 
Mitgliederbeiträge bleiben unverän-
dert, es werden keine Sonderbeiträge 
budgetiert. Die Ausgaben bleiben im 
Rahmen des Vorjahres. In der Kampf-
kasse ist wieder ein Betrag für allfäl-
lige Kampfmassnahmen im Zusam-
menhang mit laufenden LVB-Geschäf-
ten vorgesehen. Der Aufwand bewegt 
sich weitgehend im gleichen Rahmen 
wie im vergangenen Geschäftsjahr.
Abstimmung: Das Budget 2011/2012 
wird einstimmig angenommen, keine 
Gegenstimmen, keine Enthaltungen.

5.  Wahlen in den 
Kantonalvorstand:
Für die freiwerdenden KV-Sitze schlägt 
der KV folgende 4 Personen vor: 

•   Deborah Wiebe, Primarstufe, 
Regionalsektion Reinach

•   Urs Stammbach, Primarstufe, 
Regionalsektion Liestal

•   Michel Thilges, Primarstufe, 
Regionalsektion Oberwil

•   Peder Clalüna, Sekundarstufe I, 
Regionalsektion Sissach
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Abstimmung: Die 3 Kandidaten und 
die Kandidatin werden von den Dele-
gierten einstimmig gewählt, keine 
Gegenstimmen, keine Enthaltungen. 
Sie werden mit einem herzlichen Ap-
plaus im KV willkommen geheissen. 

6. Wahl einer LVB-Vertretung für 
die LCH-Delegiertenversammlung
Christoph Straumann erläutert, dass 
es für die Vertretung im LCH von Vor-
teil ist, wenn Vertreter aus den Ge-
schäftsleitungen diese Aufgabe wahr-
nehmen. Durch den Rücktritt von Bea 
Fünfschilling, die dieses Amt in ver-
dankenswerter Weise wahrgenom-
men hat, wird dieser Posten frei. Der 
Kantonalvorstand empfi ehlt einstim-
mig den Vizepräsidenten Michael 
Weiss als neue LVB-Vertretung für die 
LCH-Delegiertenversammlung. 
Abstimmung: Michael Weiss wird ein-
stimmig, ohne Gegenstimme und Ent-
haltungen zum neuen LCH-Delegier-
ten gewählt.

7.  Anpassung der Statuten an 
die neue Organisation der 
Geschäftsleitung §24
Um eine Flexibilisierung in der Eintei-
lung der Aufgaben der Geschäftslei-
tung zu erreichen, soll §24 angepasst 
werden.

a) bisheriger Wortlaut:
24.1  Die Geschäftsleitung besteht 

aus den Verantwortlichen für 
die folgenden Ressorts:

  • Präsidium
  • Geschäftsstelle/Vizepräsidium
  • Aktuariat
  • Beratung und Rechtshilfe
  • Publikationen und Pädagogik 
24.2  Alle Mitglieder der GL gehören 

dem KV an.
24.3 Die GL konstituiert sich selbst.

b) neuer Wortlaut: 
24.1  Alle Mitglieder der GL gehören 

dem KV an.
24.2 Die GL konstituiert sich selbst. 

24.3  Sie nimmt die folgenden 
Aufgaben wahr: 
•  Präsidium (gem. §20.3 von 

der Delegiertenversammlung 
gewählt)

  • Vizepräsidium
  • Geschäftsstelle
  • Aktuariat
  • Beratung und Rechtshilfe
  • Publikationen
  • Pädagogik
Abstimmung: Die Statutenänderung 
wird einstimmig, ohne Gegenstimmen 
und Enthaltungen angenommen.

8. Verabschiedung der zurückge-
tretenen GL-Mitglieder
Gabriele Zückert, Michael Weiss und 
Christoph Straumann würdigen den 
aussergewöhnlichen Einsatz der drei 
abtretenden GL-Mitglieder mit drei 
kurzen Reden. Myrtha Michot hat vor 
allem im Hintergrund enorme organi-
satorische Arbeit geleistet und ihre 
Aufgaben immer perfekt bewältigt. 
Doris Boscardin hat dank ihres riesigen 
Einsatzes entscheidend dazu beigetra-
gen, die Verkürzung des Gymnasiums 
auf 3 Jahre zu verhindern und das Ver-
bandsheft LVB-inform redaktionell 
perfekt betreut. Bea Fünfschilling 
konnte im Kampf gegen die Privat-
schulinitiative einen grossen Erfolg 
während ihrer Präsidentschaft verbu-
chen. Ihr grosses Engagement wird 
mit einem speziellen Applaus der Ver-
sammlung gewürdigt. 

Myrtha Michot bedankt sich bei der 
Geschäftsleitung für die vielen Erfah-
rungen, die sie während ihrer Zeit als 
Aktuarin machen durfte und möchte 
diese Eindrücke sorgfältig aufbewah-
ren. Sie hat vor allem geschätzt, dass 
immer gemeinsam ein Ziel anvisiert 
wurde. Sie ruft die Anwesenden auf, 
die Leitungsgremien auch in Zukunft 
zu unterstützen, so wie mit dem zahl-
reichen Erscheinen am heutigen An-
lass. Doris Boscardin bedankt sich be-
sonders bei Michael Weiss für die 

wunderschönen Worte an ihre Adres-
se und wünscht der Geschäftsleitung 
viel Power für ihr weiteres Schaffen. 
Auch sie hat die Zusammenarbeit für 
ein gemeinsames Ziel sehr geschätzt. 
Bea Fünfschilling zeigt sich überwäl-
tigt von den einfühlsamen Worten 
Christoph Straumanns. Sie bedankt 
sich auch bei Max Müller für dessen 
Würdigung ihrer Arbeit im LVB-in-
form. Es sei für sie kein einfaches Jahr 
gewesen, sie habe nun aber wieder 
genug Kraft, um weiter im Landrat für 
die Schule und alle ihre Beteiligten zu 
kämpfen.

Den drei Damen werden Blumen-
sträusse und Geschenke überreicht. 
Wie vom Kantonalvorstand einstim-
mig beschlossen, wird ihnen die Eh-
renmitgliedschaft im LVB verliehen. 
Die Versammlung verabschiedet das 
abtretende Dreigestirn mit jeweils 
lang anhaltendem und herzlichem 
Applaus.

Berufspolitische Geschäfte

9. Übersicht zu den laufenden 
Geschäften des LVB
Die Neuorganisation der Arbeitszeit 
und damit des Berufsauftrages wird 
den LVB in nächster Zeit stark beschäf-
tigen. Christoph Straumann kritisiert 
die Vorgehensweise der Bildungsdi-
rektion in Sachen Ferienfrage und der 
neuen Berechnung im Formular für 
den Berufsauftrag und bedankt sich 
bei allen Kollegien und Einzelper-
sonen, die sich in diesem Zusammen-
hang bei der BKSD mit Briefen gemel-
det und beschwert haben. So sei der 
Unmut bei der BKSD angekommen. Es 
sei unbedingt nötig, dass bezüglich 
Ferienregelung, Überzeit und fi xe 
Anbindung von Vor- und Nachberei-
tungszeit an die Lektionen neue, 
konstruktive Lösungen gefunden wür-
den. Zu diesem Zweck sei auf Drängen 
des LVB nun endlich ein Mandat zur 
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Neuorganisation der Arbeitszeit in 
Auftrag gegeben worden. 

In Bezug auf die Bildungsharmonisie-
rung waren die Sozialpartner bis jetzt 
in wesentlichen Projektteilen nur In-
formationsempfänger, was vom LVB 
moniert wurde. Da auch arbeitsrecht-
liche Bereiche betroffen sind, will der 
LVB, z. B. bei der Nachqualifi kation 
der Lehrpersonen für Primar und Sek I, 
mitreden. Zudem setzt er sich dafür 
ein, dass die durch den Wechsel von 
5/4 auf 6/3 bedingten Personalver-
schiebungen fair vonstatten gehen 
können. Die Arbeiten sind hier auf 
Standby, da die Abstimmung zur Neu-
ordnung der Zuständigkeiten für die 
Beschlussfassung und Genehmigung 
von Stundentafeln und Lehrplänen 
aussteht. 

Bei der Revision der Pensionskasse 
wurde der LVB erst seit letztem Herbst 
miteinbezogen, obwohl die Arbeiten 
schon seit mehreren Jahren laufen. 
Nach der Vernehmlassungsantwort 
konnte die FKD einen Besprechungs-
termin im Mai nicht wahrnehmen, da 
ihr die Zeit fehlte, um die Vorschläge 
der Vernehmlassungsantwort durch-
zurechnen. Er wurde auf Ende Sep-
tember verschoben. Der Arbeitgeber 
setzt nun seinerseits erheblichen Zeit-
druck auf. Für den LVB steht aber Qua-
lität vor Tempo. Nachdem die Arbeits-
gruppe der Finanzdirektion viel Zeit 
für ihre Arbeit beansprucht hat, sollen 
nun auch die Sozialpartner genügend 
Zeit bekommen. Einschnitte wird es 
geben, die Beiträge werden sicher er-
höht werden müssen. Aber es sollen 
sich alle beteiligen an den Kosten: Ar-
beitgeber, Arbeitnehmer sowie alle 
anderen Steuerzahler.

10. Sparpaket 12/15: Sparen bei 
der Schule kann teuer werden!
Einführung ins Thema: Christoph 
Straumann erläutert den bisherigen 
Ablauf des Geschäfts und hebt hervor, 

dass Sparmassnahmen in der Bildung 
langfristig volkswirtschaftlich grossen 
Schaden anrichten würden. Die volks-
wirtschaftlichen Ausfälle infolge unge-
nügender Bildung erläutert C. Strau-
mann anhand einiger Statistiken aus 
Deutschland und aus der Schweiz. Der 
Abbau bei den schulischen Angeboten 
für die Schwächsten hätte auch höhere 
Sozialkosten zur Folge. Weiter ergänzt 
er, eine Bildungsreform sei in diesem 
Umfeld kaum in befriedigendem 
Masse umzusetzen, wie ein anderer 
Bildungsdirektor aus der Nordwest-
schweiz es selbst betont habe. Nicht 
nur die Demotivierung der Lehrper-
sonen durch die Haltung der BKSD ge-
fährde die Unterrichtsqualität, sondern 
die Erhöhung der Pfl ichtstundenzahl 
bei Fachlehrpersonen käme einem 
Lohndumping gleich, das in der Privat-
wirtschaft rechtlich geahndet würde.

Kurzreferat von Regierungsrat Urs 
Wüthrich-Pelloli: Er bedankt sich für 
die Gelegenheit, direkt mit den Betrof-
fenen reden und sie auch direkt anhö-
ren zu können. Er erläutert, dass es im 
Kanton BL eindeutig Handlungsbedarf 
gebe, im Staatshaushalt Einsparungen 
zu machen. Ausserdem fi elen noch zu-
sätzliche Risiken an, so die Sanierung 
der Pensionskasse, der Ausfall der 
Gelder aus der Nationalbank und die 
Neuregelung der Krankenversiche-
rung. Verantwortlich für die jetzige 
Situation seien alle Bürger und Politik-
bereiche, die mit Abstimmungen über  
Einnahmen seitens des Kantons Minde-
rungen in Kauf genommen hätten. Die 
Strategie der BKSD sei es, den Schaden 
zu begrenzen und keine Langzeitschä-
den zu bewirken, transparent und klar 
zu informieren. U. Wüthrich-Pelloli be-
tont, dass der Bildungsbereich glimpf-
licher davonkomme, als ursprünglich 
vorgesehen. Er sei auch absolut gegen 
die Pfl ichtstundenerhöhung der Fach-
lehrer, da dies eine sektorielle Mass-
nahme gegen einen Teil seiner Mitar-
beitenden sei.

Diskussionsrunde mit
Regierungsrat Urs Wüthrich-Pelloli 
(Bildungsdirektor), 
Karl Willimann (Landrat SVP), 
Jürg Wiedemann (Landrat Grüne) und 
Christoph Straumann (Präsident LVB).

Moderation: Andreas Schwald, Redak-
tionsleiter «7vor7» (TeleBasel).

Unter der Leitung von Andreas 
Schwald wird über die Notwendigkeit 
und die Auswirkungen des geplanten 
Sparpaketes 12/15 diskutiert. Chri-
stoph Straumann moniert, dass Regie-
rungsrat Urs Wüthrich-Pelloli im Ge-
samtregierungsrat sich mehr dafür 
einsetzen müsse, dass die so genannte 
Opfersymmetrie kein taugliches Mit-
tel zum Sparen sei. Der Angespro-
chene antwortet, es gehe beim Spar-
paket den Lehrpersonen wirklich an 
die Substanz, aber er müsse sparen, 
die BKSD müsse ihren Beitrag von 31 
Mio. Franken leisten. 

K. Willimann betont, dass es politisch 
breit abgestützt sei, dass alle sparen 
müssten und sie den kleinstmöglichen 
gemeinsamen Nenner des Leidens ge-
sucht hätten. Die Bildung habe in den 
letzten Jahren eine Kostensteigerung 
von 43% erfahren. J. Wiedemann er-
widert nun, dass in der Schweiz das 
Kapital eben in der Bildung liege, die 
dann die hochindustrialisierten Be-
triebe bedienen könne. Das Entla-
stungspaket würde aber genau bei 
dieser Stärke abbauen, weshalb das 
strukturelle Defi zit auf anderem Weg 
abgebaut werden müsse: durch sinn-
volles und nachhaltiges Sparen. 

C. Straumann ergänzt, dass die Volks-
schule nicht der treibende Faktor bei 
der Kostensteigerung gewesen sei. 
Dies kann K. Willimann mit Zahlen un-
termauern: Die hohe Kostensteige-
rung liegt vor allem bei der Uni (von 
77 auf 150 Mio.) und der FHNW (von 
30 auf 60 Mio.). 
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Zum Thema HarmoS betont U. Wüth-
rich-Pelloli, dass die Umsetzungs-
gelder gesprochen und nicht vom Spa-
ren betroffen seien. C. Straumann und 
J. Wiedemann entgegnen, dass für 
den laufenden Betrieb aber keine 
Gelder vorgesehen seien. C. Strau-
mann zieht den Vergleich mit dem 
Universitätsspital beider Basel: ein 
schönes Haus, aber zu wenig Personal. 
Das funktioniere einfach nicht. K. Wil-
limann droht mit einem noch schlim-
meren Szenario in 2 Jahren, falls das 
Sparpaket nicht durchkomme. Dann 
müsste wohl das ganze Personal mit 
weniger Lohn rechnen. Es werde in 
dieser Angelegenheit auf hohem Ni-
veau geklagt. Auf die Frage an U. 
Wüthrich-Pelloli, wie er sein Personal 
trotz Einsparungen bei der Stange 
halten wolle, antwortet dieser, dass 
die Reformen zu fairen Bedingungen 
fi nanziert seien. Es gebe für die Lehr-
personen zusätzliche Bildungsange-
bote für die Umsetzung. Ausserdem 
sei im Gesamtregierungsrat das Dis-
kussionsthema zu den Schülerhöchst-
zahlen in den Klassen nicht vom 
Tisch.

Nun öffnet Andreas Schwald das Mi-
krofon für das Publikum. Es wird die 
Frage aufgeworfen, wieso ausgerech-
net die Volksschule bespart werde, 
nämlich konkret die Sek-I-Fachlehrer 
mit 4% Lohnabbau. K. Willimanns 
Äusserung, dies sei  kein Lohnabbau, 
sondern sie müssten einfach eine 
Stunde mehr arbeiten für das gleiche 
Geld, sorgt für grossen Protest im Pu-
blikum. C. Straumann entgegnet, man 
stehe nicht zu den Mehrausgaben, die 
man beim Entscheid für die Reformen 
getroffen habe. Und ein Lohnabbau 
sei es durchaus: Viele Fachlehrper-
sonen seien Teilzeitlehrkräfte und 
würden statt x/26 nur noch x/27 ver-
dienen.
Die nächste Frage bezieht sich darauf, 
wie es möglich sei, dass für die Re-
formen, symbolisch gesprochen, ein 

Haus gebaut werde, aber keine Rück-
stellungen für Unterhalt und Repara-
tur gemacht würden. Dazu wird er-
gänzt, dass die FHNW eine Parallel-Uni 
ohne Kostendach sei, mit Professoren 
ohne Maturität. Wenn nun auch noch 
an der Volksschule gespart werde, 
würde dies den Hochschulen sicher 
auch nicht mehr Absolventen bringen. 
K. Willimann erwidert, dass aus die-
sem Grund in der Bildungskommission 
die erneut geforderten Gelder für die 
FHNW nicht gesprochen worden seien, 
aber die Schulen insgesamt kämen ja 
moderat weg. In Sachen KVS ergänzt 
U. Wüthrich-Pelloli, dass es v.a. Lehr-
abgänger in den KV-Berufen auf dem 
Arbeitsmarkt schwer hätten, eine An-
stellung zu fi nden, es brauche dem-
nach die KVS nicht wirklich. Dem wi-
derspricht J. Wiedemann: 95% der 
KVS-Abgänger fänden eine Lehrstelle 
oder sonst eine gute Anschlusslösung. 
U. Wüthrich-Pelloli betont, dass die 
FHNW mit einem alten Budget für 
neue Studiengänge auskommen müs-
se und viele neue Studierende dazu 
gekommen seien. J. Wiedemann ent-
gegnet, es könne nicht sein, dass man 
10% mehr Geld verlange für 4% mehr 
Studierende.

Andreas Schwald beendet die Diskus-
sionsrunde mit dem Hinweis, dass im 
November die heisse Phase im Landrat 
anstehe. C. Straumann weist auch 
noch darauf hin, dass die von J. Wie-
demann lancierten Initiativen für den 
LVB in die richtige Richtung gingen. Er 
ruft zum Sammeln von Unterschriften 
dafür auf. Der zweite Hinweis gilt der 
geplanten Protestveranstaltung vom 
26. Oktober 2011. Nähere Angaben 
dazu würden folgen.

11. Verabschiedung einer 
Resolution
C. Straumann erläutert den Resoluti-
onstext, der sich gegen jene Spar-
massnahmen aus dem Entlastungspa-
ket richtet, die den Bildungsbereich 
betreffen (für den exakten Wortlaut 
der Resolution siehe LVB-inform 
2011/12-02). Die Resolution wird ein-
stimmig, ohne Gegenstimmen oder 
Enthaltungen angenommen. C. Strau-
mann ruft alle Mitglieder nochmals 
dazu auf, dem LVB ihre persönliche E-
Mail-Adresse zu melden, um auf die-
sem Wege vor kommenden Versamm-
lungen im Voraus versandte Informa-
tionen wie diesen Resolutionstext 
ebenfalls erhalten zu können. 

12. Diverses
Max Müller, LVB-Ehrenpräsident, mel-
det sich zu Wort und sagt, dass, wenn 
so weiter regiert werde, der Lehrberuf 
zu zerfl edderten Hybridfunktionen 
verkomme. Er habe heute das erste 
Mal seit langem anhand der Reakti-
onen aus der Versammlung gemerkt, 
dass es bei den Lehrpersonen brodle. 
Wenn man etwas erreichen wolle, 
müsse es «chlöpfe und dätsche und 
syyrache». Er fordert die Leitungsgre-
mien auf zu kämpfen, und die Mit-
glieder, ihre Verbandsführung bei 
Veranstaltungen mit ihrer Anwesen-
heit zu unterstützen.

C. Straumann beendet die Versamm-
lung mit dem Schlusswort, dass der 
LVB sich weiterhin für den Lehrberuf 
einsetzen werde, und damit gleichzei-
tig auch für die Volkswirtschaft, die 
Kinder und die Jugendlichen.
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Die Protestkundgebung in Liestal: 
Nein zu kurzsichtigen Sparmassnahmen!
Von Roger von Wartburg

Für eine Gute Schule Baselland 
und gute Arbeitsbedingungen!
LVB-Präsident Christoph Straumann 
wies mit seinen einleitenden Worten 
auf das Anliegen der anwesenden 
Lehrpersonen hin, mit ihrer Präsenz 
zeigen zu wollen, dass ihnen die Zu-
kunftsperspektiven der ihnen anver-
trauten Kinder und Jugendlichen nicht 
egal seien. Sie seien gewillt, sich auch 

weiterhin für eine gute Schule einzu-
setzen, dies setze aber gute Arbeits-
bedingungen voraus. Der Landrat 
müsse erkennen, dass er mit den vor-
geschlagenen Kürzungsmassnahmen 
im Bildungsbereich allenfalls kurzfris-
tig einen gewissen Betrag einspare, 
dafür aber den Schulen einen mittel- 
und langfristigen Schaden zufüge, der 
nur schwer wieder zu beheben wäre.

In der Folge führte Christoph Strau-
mann weiter aus, dass der Kanton 
Baselland mit der geplanten Pfl icht-
stundenerhöhung für Fachlehrper-
sonen der Sekundarstufen I und II ge-
nau das Gegenteil dessen mache, was 
in diversen anderen Kantonen derzeit 
ablaufe: eine Reduktion der Unter-
richtverpfl ichtung zu Gunsten grös-
serer Ressourcen für die übrigen

Gemeinsam mit den anderen Personalverbänden der ABP 
hatte der LVB für den 14. Dezember 2011 zur grossen 
Protestkundgebung gegen die geplanten Sparmassnah-
men im Bildungsbereich und beim Personal aufgerufen 
und dieser Ruf wurde gehört: Etwa 700 Personen – da-
runter eine grosse Zahl an Lehrkräften, aber auch viele 
Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II – trotzten 
der nasskalten Witterung und säumten den Platz vor dem 
Liestaler Regierungsgebäude, um pünktlich zu Beginn 
der Budgetdebatte im Landrat ihren Unmut an die Stätte 
der politischen Entscheidungsfindung zu tragen. Optisch 
geprägt wurde das Bild von den gelben LVB-Ballons und 
vielen mitgebrachten Schildern und Transparenten mit 
Aufschriften wie «Mogelpaket Nein!», «Bildungsabbau? 
Nicht mit uns!» oder «Gute Schule? Gute Nacht!». Das 
mediale Echo auf die Veranstaltung war gross, so berich-
tete das LCH-Organ BILDUNG SCHWEIZ ausführlich 
darüber und selbst in der NZZ fand die «Demonstration 
vor dem Regierungsgebäude im sonst gemütlichen 
Liestal» Erwähnung.
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Aufgaben der Lehrpersonen nämlich. 
Die Baselbieter Lehrpersonen würden 
sich durch den wiederholt verweiger-
ten Teuerungsausgleich und unrühm-
liche Aktionen wie die heimlich vorge-
nommene Anpassung des Berufsauf-
trags oder die auf unsägliche Weise 
umgesetzte Ferienregelung je länger, 
desto mehr in ihrer Arbeit geringge-
schätzt fühlen. Deshalb drohe ihre 
grundsätzlich hohe Motivation defi ni-
tiv ins Negative zu kippen. Es liege 
nun in den Händen des Landrats, wei-
tere Fehlentwicklungen zu verhindern 
und den Baselbieter Schulen keinen 
Bärendienst zu erweisen.

Eine ehrliche Beurteilung seitens 
der Politik tut Not!
AKK-Präsident Ernst Schürch hielt fest, 
dass die vorgeschlagenen Sparmass-
nahmen ganz konkret einen Abbau 
von Bildungsqualität nach sich zögen. 
Mit der Streichung von Schulen, Aus-
bildungsgängen und Kursen fi elen vor 
allem Angebote für schwächere Schü-
lerinnen und Schüler weg. Überdies 
würden durch grössere Klassen und 
Kurse vermehrte Individualisierung 
und Integration verunmöglicht. 

Er rief Regierung und Landrat dazu 
auf, die Lage ehrlich zu beurteilen: 
Entweder müssten sie den Schulen die 
dringend notwendigen Ressourcen 
für die von Souverän und Parlament 
geforderten Leistungen zur Verfü-
gung stellen oder aber öffentlich de-
klarieren, welche dieser Leistungen 
die Schulen künftig nicht mehr erbrin-
gen könnten. Es könne nicht sein, dass 
die Schule die Folgen der verfehlten 

Finanzpolitik der letzten Jahre ausba-
den müsse.

«Mir wei nümme luege, 
mir wei jetzt öppis gseh!»
Mit diesen markigen Worten eröff-
nete VSLBL-Präsident Urs Zinniker sei-
ne kurze Ansprache. Die Mitarbeiten-
denumfrage habe klar gezeigt, dass 
die Lehrpersonen ihrem Arbeitgeber 
loyal gegenüberständen. Wenn die 
Regierung nun aber bei verknappten 
Zeitressourcen und für weniger Lohn 
den Lehrkräften und Schulleitungen 
weitere, zusätzliche Aufgaben aufer-
lege, dann könne dies nicht aufge-
hen. 

Die Schulleitungen sähen sich ange-
sichts der aktuellen Situation rund um 
das Sparpaket 12/15 nicht mehr in der 
Lage, das von den Schulen Verlangte 
einzulösen. Die Umsetzung der Bil-
dungsharmonisierung sei so nicht mit 
der nötigen Sorgfalt und Verbindlich-
keit möglich. Zu guter Letzt deponierte 
Zinniker die Forderung, insbesondere 
den Schulleitungen von Kindergärten 
und Primarschulen umgehend diesel-
ben Mittel zur Verfügung zu stellen, 
wie sie die Sekundarschulen hätten.

Weitere Stimmen
Urs Müller, VPOD-Präsident beider 
Basel, warf der Regierung vor, 20 Mil-
lionen bei der Bildung sparen und 
gleichzeitig die Unternehmenssteuer 
um 45 Millionen senken zu wollen. Of-
fenbar sei die Lektion der vergangenen 
Jahre noch immer nicht gelernt wor-
den. Des Weiteren traten Martin Rü-
egg (SP) und Jürg Wiedemann (Grüne) 

als Delegierte ihrer Landratsfrakti-
onen ans Rednerpult, um die Prote-
stierenden ihrer Sympathie und Un-
terstützung zu versichern. 

Schülerdelegation überreicht 
Petition gegen Bildungsabbau
Besonders erwähnenswert ist die Tat-
sache, dass neben Arbeitnehmer- und 
Parteienvertretern auch eine Schüler-
delegation das Podium bestieg, um 
Angestellten der Landeskanzlei – die 
etwas gar lange auf sich warten lies-
sen – ihre Petition gegen den Bil-
dungsabbau, für die sie innert dreier 
Wochen 2400 Unterschriften gesam-
melt hatten, zu überreichen. 

Landratspräsident nimmt 
LVB-Appell entgegen
Mit der von Christoph Straumann aus-
geführten persönlichen Übergabe des 
von beinahe 850 LVB-Mitgliedern un-
terzeichneten Appells (siehe Kasten 
Seite 11) an Landratspräsident Urs 
Hess neigte sich die Kundgebung dem 
Ende entgegen. Christoph Straumann 
bedankte sich bei allen Teilneh-
merinnen und Teilnehmern für ihr Er-
scheinen und hielt abschliessend fest, 
dass, unabhängig von der bevorste-
henden Beschlussfassung des Land-
rats, der Kampf für gute Schulen und 
gute Arbeitsbedingungen unvermin-
dert weitergehe. Dabei verwies er auf 
die Landratsdebatte zum Entlastungs-
paket im März 2012 sowie die Abstim-
mung über die vier Bildungsinitiativen 
am 17. Juni 2012. 
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Tragen wir gemeinsam Sorge zur 
Guten Schule Baselland –
Stimmen Sie NEIN zu kurzsichtigen 
Sparmassnahmen im Bildungsbereich!

Sehr geehrte Landrätinnen und Landräte

Lehrerinnen und Lehrer, Fachleute im Schulbereich und Eltern sind in grösster Sorge. Das 
Entlastungspaket 12/15 beinhaltet einen massiven Qualitätsabbau an den Baselbieter Schulen 
und streut Sand ins Getriebe der Umsetzung von HarmoS.

Wir alle haben Verständnis für die Sparbemühungen des Kantons Basel-Landschaft. Diese 
müssen aber am richtigen Ort ansetzen und dürfen nicht die Zukunftsfähigkeit von Gesell-
schaft und Wirtschaft des Basellands gefährden.

Drohender Qualitätsabbau an den Schulen
Würde der Landrat die im Bildungsbereich vorgeschlagenen Sparmassnahmen beschliessen, 
könnten die Schulen ihre bisherigen Leistungen und Angebote in Zukunft nicht mehr erbrin-
gen beziehungsweise aufrechterhalten. Leidtragende wären in erster Linie die Schülerinnen 
und Schüler, deren Eltern, die Lehrpersonen und die abnehmenden Lehrbetriebe.

Werden die Ressourcen für den laufenden Betrieb an den Schulen im vorgesehenen Umfang 
gekürzt, steht die für die vom Stimmvolk beschlossenen Schul- und Bildungsreformen erfor-
derliche Zeit defi nitiv nicht zur Verfügung. Für die Schule gilt das Gleiche wie für jeden an-
deren Betrieb: Ohne Ressourcen für Innovation und Zukunftsplanung stagniert oder ver-
schlechtert sich die Performance der Organisation. Mittel- und langfristig werden sich feh-
lende Bildungsressourcen negativ auf die Wirtschaftsleistung des gesamten Kantons 
auswirken.

Der Arbeitsfrieden ist arg ramponiert
Die Stimmung an den Schulen ist schlecht. In den vergangenen Jahren wurden die Unterrichts- 
und Arbeitsbedingungen Schritt für Schritt verschlechtert. Das Pfl ichtenheft wächst ohne 
Unterlass, wogegen die Reallöhne kontinuierlich sinken. Immer mehr gewinnt der Eindruck 
Oberhand, dass der Kanton als Arbeitgeber seine Angestellten geringschätzt, ignoriert oder 
mit Schlaumeiereien hinhält. Deshalb geht es nun neben der Qualität des Schulbetriebs auch 
um den Arbeitsfrieden.

Die Mitglieder des LVB appellieren an Sie als Mitglied des Landrats: 
> Stoppen Sie den Niedergang der Baselbieter Schulen!
> Helfen Sie, den Arbeitsfrieden wiederherzustellen!

Die Mitglieder des LVB ersuchen Sie, in den anstehenden Sitzungen die budgetierten Spar-
massnahmen seriös auf ihre Auswirkungen hin zu prüfen: Was ist kurzsichtig und was zeugt 
von Weitblick? Welche Sparbemühung ist zweckmässig und welche nur kontraproduktiv? 
Unsere Einschätzung ist klar: Kurzsichtiges Sparen an der Bildung kommt uns alle über kurz 
oder lang teuer zu stehen!



12 Basellandschaftliche Pensionskasse: 
Ein grosser, einschneidender Umbau steht bevor!
Von Christoph Straumann

Die Vernehmlassung zur 
Revision der beruflichen 
Vorsorge der Angestellten 
des Kantons Basel-Land-
schaft bei der Baselland-
schaftlichen Pensionskasse 
(BLPK) hat begonnen. Es 
handelt sich dabei um eine 
komplexe Vorlage, die 
massive Auswirkungen auf 
alle Versichertengruppen 
haben wird. Der LVB möch-
te seine Mitglieder mög-
lichst konkret und in der 
gebotenen Ausführlichkeit 
informieren. Um Ihnen 
einen ersten Eindruck vom 
Umfang der Vorlage bieten 
zu können, drucken wir an 
dieser Stelle die unge-
kürzte, leicht angepasste 
Stellungnahme der ABP ab:

Mit der Arbeitsgemeinschaft Basel-
landschaftlicher Personalverbände 
(ABP), der auch der LVB angehört, 
wurden seit August 2010 zahlreiche 
Gespräche zum Thema «berufl iche 
Vorsorge der Basellandschaftlichen 
Pensionskasse» geführt. In den ver-
schiedenen Gesprächsrunden wurden 
die einzelnen Fragestellungen ver-
tieft, so dass eine gemeinsame Spra-
che und ein gemeinsames Verständnis 
hergestellt werden konnten. 

Die in der ABP zusammengeschlos-
senen Vertretungen der Arbeitneh-
merseite mussten zur Kenntnis neh-
men, dass verschiedene äussere 
Bedingungen, die nicht direkt zu be-
einfl ussen sind (demografi sche Ent-
wicklung, nachhaltig schwache Er-
tragsaussichten der Geldanlagen, 
neue bundesrechtliche Bestimmun-
gen), zu einem zwingenden Hand-
lungsbedarf geführt haben. Zudem 
galt es, die versicherungstechnische 
Äquivalenz zwischen versprochenen 
Leistungen und eingeforderten Prä-
mien ins fi nanzielle Gleichgewicht zu 
bringen und die Vorsorgelösung den 
heutigen Arbeitsmarkterfordernissen 
anzupassen. Die ABP kam zum Schluss, 
dass es auch im Interesse der Ver-
sicherten liegt, wenn all diese Her-
ausforderungen in einem umfas-
senden Vorlagenpaket angegangen 
werden.

Die Vertreter der ABP und der von ih-
nen beigezogene Versicherungsex-
perte pochten im Verlauf der Ver-
handlungen auf eine breite und 
transparente Darstellung der ver-
schiedenen Lösungsmöglichkeiten 
bei der Anpassung der angewandten 
versicherungstechnischen Parameter 
und im Zusammenhang mit der Frage 
der Primatswahl (Leistungs- oder Bei-
tragsprimat). Auf Anregung der ABP 
wurde ein Modell erarbeitet, mit wel-
chem die zukünftige Entwicklung des 
Deckungsgrads der BLPK unter dem 

Leistungs- bzw. Beitragsprimat sowie 
unter Anwendung verschiedener wirt-
schaftlicher und demographischer Pa-
rameter simuliert werden kann. Auf 
der Basis beidseitig anerkannter tech-
nischer Grundlagen haben sich dann 
mögliche Lösungsszenarien im gegen-
seitigen Gespräch abgezeichnet. 

Der nun vom Regierungsrat veröf-
fentlichte Lösungsvorschlag fi ndet 
in einigen Bereichen die Zustim-
mung der Arbeitnehmerseite. So 
wird im Speziellen die Herstellung der 
versicherungstechnischen Äquivalenz 
(= korrekte Prämienfestlegung), die 
Anpassung an die neuesten versiche-
rungstechnischen Grundlagen betref-
fend der längeren Lebensdauer 
(= Herstellung des fi nanziellen Gleich-
gewichts), die Herabsetzung des tech-
nischen Zinssatzes (= Anpassung an 
das wirtschaftliche Umfeld) und die 
Methode der Ausfi nanzierung der De-
ckungslücke (= Anpassung an die neu-
en bundesrechtlichen Bestimmungen) 
begrüsst.

Umstrittener waren die Verhand-
lungen im Bereich der Primatsum-
stellung. Vor- und Nachteile beider 
Primate wurden miteinander ver-
glichen. Unter Berücksichtigung der 
neuen bundesrechtlichen Bestimmun-
gen, die auch im Leistungsprimat ein-
schneidende Massnahmen zur Folge 
gehabt hätten, und unter Würdigung 
der Bedürfnisse der heutigen Arbeit-
nehmenden (Zunahme der Teilzeitar-
beit, häufi gere Stellenwechsel wäh-
rend einer Berufskarriere, Erhöhung 
der Transparenz und Flexibilität) sind 
aber auch die Arbeitnehmervertre-
tungen zum Schluss gekommen, dass 
einem Wechsel auf ein austariertes 
Beitragsprimat, das einen fairen Ri-
sikoausgleich zwischen den verschie-
denen Partnern anstrebt, grundsätz-
lich zugestimmt werden kann. 
Dies jedoch unter der Voraussetzung, 
dass das bisherige Leistungsniveau 
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(= Altersrente in Prozenten des versi-
cherten Lohns im ordentlichen Pensi-
onierungsalter) beibehalten wird.

Durch die bisherigen Verhandlungen 
noch nicht abschliessend geklärt 
werden konnte demgegenüber die 
Lastenverteilung der mit dem Pro-
jekt verbundenen Kosten. Beim vorlie-
genden Vorschlag des Arbeitgebers 
hätten die Versicherten, neben hö-
heren Versicherungsbeiträgen und 
einer Beteiligung an der Ausfi nanzie-
rung der Deckungslücke im Umfang 
von rund 22% durch verschiedene 
Verzichtsmassnahmen (Erhöhung 
Rentenalter, Wegfall der kollektiv fi -
nanzierten Überbrückungsrente, 
Wegfall einer vergünstigten vorzei-
tigen Pensionierung, reduzierte Ab-
geltung von Umstellungskosten im 
Beitragsprimat) einen zusätzlichen 
massiven Beitrag zu leisten, der 
sich im Rahmen von gegen 44% der 
Gesamtsanierungskosten bewegt. Die 
damit verbundene Beitragsparität 
(50:50, Arbeitnehmer : Arbeitgeber) 
über die Dauer der Sanierungsphase 
von 40 Jahren erscheint unter diesem 
Gesichtpunkt eindeutig als zu hoch. 
Da dadurch der noch ausbezahlte Net-
tolohn merklich sinkt, würde diese 
Verteilung der Kosten besonders bei 
niedrigeren Löhnen zu einer nicht 
mehr verantwortbaren Belastung 
der Einkommensverhältnisse führen. 
Die ABP fordert deshalb eine Anpas-
sung der Beitragsauftei-lung auf das 
Verhältnis 45:55 (AN: AG). Eine zu-
sätzliche Beteiligung der Arbeit-
nehmerseite wäre höchstens und 
ausschliesslich noch über die anteils-
mässige Anrechnung der in den 
letzten Jahren nicht ausgeglichenen 
Teuerung denkbar. 

Durch den Wegfall einer vergüns-
tigten Vorpensionierungsmög-
lichkeit entsteht für diverse Jahrgän-
ge im mittleren Alter zudem eine sehr 
unbefriedigende Situation: Wer sich 

nicht noch während der bis zum 
01.01.2014 verbleibenden Zeit vorpen-
sionieren lassen kann, sieht sich mit 
massiv verschlechterten Konditi-
onen konfrontiert. Um einem nach-
vollziehbaren Motivationsverlust die-
ser Mitarbeitenden vorzubeugen, 
schlägt die ABP vor, dass der Arbeitge-
ber während einer noch zu defi nie-
renden Übergangszeit weiterhin ei-
nen nach Alter und Dienstjahren ab-
gestuften Beitrag an eine vorzeitige 
Pensionierung leistet.

Die Versicherten der BLPK können sich 
in der laufenden Vernehmlassungs-
phase (Februar bis April 2012) einen 
Überblick über die diversen Teilbe-
reiche der Revision verschaffen und 
sich zu den einzelnen Vorschlägen 
äussern. 

Als Grundlage für die Meinungs-
bildung möchte der LVB seinen 
Mitgliedern die Gelegenheit bie-
ten, sich aus erster Hand von meh-
reren Experten über die Anpas-
sungsvorschläge ins Bild setzen zu 
lassen. Er lädt alle LVB-Mitglieder 
dazu ein, an der nächsten Dele-
gierten- und Mitgliederversamm-
lung vom 21. März 2012 teilzu-
nehmen. Das genaue Programm 
können Sie der entsprechenden 
Einladung in diesem Heft entneh-
men.



14 Die Haltung des LVB zu den neuen Stundentafeln 
der Primarstufe und der Sekundarstufe I
Von Michael Weiss

Punktuelle Kritik an den Stundentafeln der Primarstufe, 
vehemente Ablehnung identischer Stundentafeln für die 
drei Niveaus der Sekundarstufe I: So lässt sich kurz die 
Haltung des LVB zu den Entwürfen der neuen Stundenta-
feln umschreiben. Sie ist das Resultat einer Vernehmlas-
sung, zu der alle Mitglieder des LVB-Kantonalvorstands, 
mithin LVB-Vertreterinnen und -Vertreter aller Schulstu-
fen, beitragen konnten. 

Die wesentlichen Neuerungen auf einen Blick

• Das 6. Schuljahr (alte Zählart) gehört neu zur Primarstufe.
•  Auf der Primarstufe wird die Lektionendauer von 50 auf 45 Minuten 

gekürzt. Dafür steigt die Pfl ichtstundenzahl für Primarlehrkräfte von 
27 auf 28.

•  Französisch wird neu bereits ab der 3. (bisher 4.), Englisch ab der 
5. (bisher 7.) Klasse unterrichtet.

•  Die Unterrichtszeit der Schülerinnen und Schüler steigt, abgesehen von 
Kindergarten und 9. Schuljahr (alte Zählart), spürbar an.

•  Die Verteilung der Lektionen auf die einzelnen Fächer wird in der 
Primarschule neu in der Stundentafel festgelegt. Bis jetzt war mit 
wenigen Ausnahmen nur der Anteil der einzelnen Fächer an der 
Gesamtstundenzahl festgelegt.

• Die Stundentafeln aller Niveaus der Sekundarstufe I sind identisch.
•  Auf allen Niveaus der Sekundarstufe I werden Sammelfächer für 

Naturwissenschaften einerseits sowie Geschichte und Geographie 
andererseits eingeführt.

•  Die progymnasialen Wahlpfl ichtfächer Angewandte Mathematik, 
Italienisch und Latein fallen weg, stattdessen werden die Wahlpfl ichtfä-
cher MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) 
und Lingua (ein interdisziplinäres Sprachfach) eingeführt, die allerdings 
sämtlichen Niveaus offenstehen. 

•  In allen Niveaus der Sekundarstufe I sind Bildnerisches, Technisches und 
Textiles Gestalten, Musik, Lingua und MINT im 7. und 8. Schuljahr (alte 
Zählart) Wahlpfl ichtfächer, von denen zwei gewählt werden müssen. 
Im Niveau P muss eines dieser beiden gewählten Fächer zwingend MINT 
oder Lingua sein. Optional ist in allen Niveaus der Besuch eines dritten 
Wahlpfl ichtfachs möglich.
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Die Haltung des LVB

Keine Erhöhung der Pfl ichtstun-
denzahl für Primarlehrkräfte!
Die neue Stundentafel sieht eine Ver-
kürzung der Lektionen auf der Primar-
stufe (inkl. Kindergarten) von 50 auf 
45 Minuten vor. Gleiches geschah, als 
die frühere Realschule zum Niveau A 
der Sekundarstufe umgestaltet wur-
de. Während man damals jedoch aus 
guten Gründen darauf verzichtete, die 
Pfl ichtstundenzahl der betroffenen 
Lehrkräfte heraufzusetzen, soll nun 
die Pfl ichtstundenzahl auf der Primar-
stufe von 27 auf 28 Lektionen erhöht 
werden. Zwar verringert sich auch so 
die wöchentliche Unterrichtszeit noch 
um 90 Minuten, diese Zeiteinsparung 
verschafft jedoch allenfalls ein wenig 
Luft für bereits bestehende Zusatzbe-
lastungen wie ISF-Absprachen. 

Insbesondere im Hinblick auf die Ein-
führung des Lehrplans 21, der 6. Pri-
marklassen und neuer Organisations-
strukturen in vielen Schulhäusern ist 
die Lehrerschaft in den kommenden 
Jahren auf zusätzliche Zeitressourcen 
für die Umsetzung all dieser Heraus-
forderungen angewiesen. Eine Erhö-
hung der heutigen Pfl ichtstundenzahl 
ist daher mit den gestiegenen Anfor-
derungen nicht zu vereinbaren und 
zudem unfair im Vergleich zu den 
früheren Realschul- und heutigen Ni-
veau-A-Lehrkräften.

Keine Kostenneutralität auf 
Kosten der Kleinsten!
Während in der Primarschule die An-
zahl der Lektionen, die im Abteilungs-
unterricht erteilt wird, teilweise deut-
lich ansteigt, wird der Abteilungsun-
terricht im Kindergarten spürbar 
reduziert. Der zusätzliche Nachmittag 
für die «Grossen» (2. Kindergarten-
jahr) fällt weg. In welchem Gefäss nun 
die Abklärungen hinsichtlich Schulrei-
fe stattfi nden sollen, wird nicht ge-
sagt. Mit der vorgeschlagenen Bele-

gung eines Vormittags mit 4.6 Lekti-
onen geht die Rechnung von 22-25 
Pfl ichtstunden für die Kinder (25 mit, 
22 ohne Nutzung der Einlaufzeiten) 
und einem Lektionendeputat1 von 28 
Lektionen aber ohnehin nicht auf. 

Gleichzeitig muss einmal mehr betont 
werden, dass die während der Block-
zeiten am Vormittag vorgesehenen 
Pausen für die Kindergartenlehrkräf-
te effektiv Unterrichtszeit darstellen, 
in der Aktivitäten wie das Essen des 
Znünis, das Bereitstellen und an-
schliessende Wegräumen von Spiel-
material usw. stattfi nden. Die KG-
Lehrkraft ist während der Pausen auch 
nicht von ihrer Obhutspfl icht entbun-
den. Folgerichtig wird in den umlie-
genden Kantonen AG, BS und SO – 
aber nicht im Baselland! – den KG-
Lehrkräften die gesamte Pausenzeit 
als Unterrichtszeit angerechnet.

Um einerseits die Pfl ichtstundenzahl 
der Kinder und der KG-Lehrkräfte un-
ter einen Hut zu bringen und anderer-
seits die Unterrichtsleistung der KG-
Lehrkräfte auch während der Pausen 
wenigstens teilweise anzuerkennen, 
fordert der LVB, dass 9 der 33 Pausen-
minuten täglich als Unterrichtszeit der 
Lehrkraft anerkannt werden, für die 
Kinder aber weiterhin als Pause gel-
ten. Für die Kinder bliebe damit ein 
Nachmittag zu 90 Minuten übrig, an 
dem sie in Abteilungen unterrichtet 
werden könnten. 

Weiterhin genügend Zeitgefässe 
für ausserschulische Aktivitäten 
offen halten!
Die Zunahme der Pfl ichtstundenzahl 
für Schülerinnen und Schüler in den 
Primarschuljahren 1 – 5 (alte Zählart) 
reduziert die Anzahl möglicher Zeit-
gefässe für Aktivitäten ausserhalb des 
obligatorischen Unterrichts. Davon ist 
besonders der Instrumental- und Ge-
sangsunterricht an den Musikschulen 
betroffen: Einerseits wird die Bereit-

schaft der Schülerinnen und Schüler 
sinken, die knapper werdende freie 
Zeit dem Instrumentalspiel respektive 
Gesang zu widmen, andererseits wird 
die Stundenplanlegung für die Musik-
schulen noch anspruchsvoller wer-
den. 

Hinsichtlich der Unterrichtszeiten fa-
vorisiert der LVB daher eine Lösung, 
mit welcher die Anzahl der durch Un-
terricht belegten Nachmittage pro 
Woche gegenüber der heutigen Situ-
ation nicht ansteigt. Insbesondere für 
die künftigen Drittklässler erachtet 
der LVB die vorgeschlagene Pfl icht-
stundenzahl von 30 Lektionen pro 
Woche (inkl. Religion) als zu hoch und 
beantragt deshalb eine Senkung um 
mindestens eine Lektion pro Woche. 
Kompensiert werden könnte diese 
durch eine Erhöhung des Pensums für 
die 6.-Klässler auf 32 Lektionen (inkl. 
Religion). Allenfalls ist für die 5./6.-
Klässler die Möglichkeit ins Auge zu 
fassen, an den Vormittagen auch fünf 
Lektionen zu legen, indem der Unter-
richtsbeginn am Morgen vorverlegt 
würde.

Unter Druck gerät durch die Zunahme 
der Pfl ichtstundenzahl auch der Musi-
kalische Grundkurs, der bisher von der 
Flexibilität der Pfl ichtstundenzahl 
profi tierte und in etlichen Gemeinden 
bis auf das Doppelte der gesetzlich 
vorgeschriebenen Zeit ausgedehnt 
wurde. Eine Lösung des Problems 
könnte die generelle Ausdehnung des 
Musikalischen Grundkurses auf zwei 
Lektionen der 1. und 2. Primarklasse 
sein.

Besonders problematisch sind die 
Übergangsjahre 2012/13 bis 2014/15, 
in denen die jetzige Stundentafel der

1 Pro Kindergartenklasse werden 28 
Unterrichtslektionen bezahlt, also 
genau 1 Vollpensum einer Kinder-
gartenlehrkraft.
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3. bis 5. Primarklassen neu noch mit 
den Frühfremdsprachen beladen wird 
– ohne anderweitige Entlastung! Der 
LVB sieht die hohe Stundenbelastung 
der Primarschülerinnen und -schüler 
mit Skepsis. Ausserdem ist zu befürch-
ten, dass diese Mehrbelastung viele 
Kinder davon abhalten wird, neben 
der Schule noch das Spielen eines In-
struments zu erlernen, was direkte 
negative Auswirkungen auf die An-
stellungssituation der Musiklehrkräfte 
nach sich zöge.

Sekundarstufe I: Mehr Realitäts-
sinn und weniger Ideologie!
Gemäss §4 Absatz 1 des Baselland-
schaftlichen Bildungsgesetzes hat je-
des Kind bis zum Abschluss der Sekun-
darstufe II Anspruch auf eine seinen 
Fähigkeiten entsprechende Bildung. 
Dass es zwischen den Fähigkeiten der 
einzelnen Kinder nicht nur marginale, 
sondern erhebliche Unterschiede gibt, 
ist nicht nur eine unbequeme Binsen-
wahrheit, sondern manifestiert sich 
auch empirisch, beispielsweise im Bil-
dungsbericht des Kantons Baselland 
2011 (vgl. den entsprechenden Artikel 
in diesem Heft). 

Dennoch soll in Zukunft zwecks be-
haupteter Erhöhung der Durchlässig-
keit die gleiche Stundentafel für die 
Niveaus A, E und P gelten. Geopfert 
würde dafür eine klare und realis-
tische Ausrichtung der drei Niveaus 
auf die grosse Mehrheit der dort un-

terrichteten Schülerinnen und Schüler. 
Für die Unterstützung beim Einstieg 
ins Berufsleben bliebe auf dem Niveau 
A deutlich weniger Zeit als bis anhin, 
was den tatsächlichen Erfordernissen 
vollständig zuwider läuft. Im gleichen 
Mass könnten die Begabungen der 
leistungsstärkeren Schülerinnen und 
Schüler des Niveaus P weniger geför-
dert werden. 

Die Zahl der Niveauwechsel verharrt 
seit langem auf tiefem Niveau, was 
nach Einschätzung des LVB nicht an zu 
hohen Hürden liegt, sondern vielmehr 
den Primarlehrkräften hinsichtlich der 
Übertrittsentscheide eine gute Arbeit 
bescheinigt. Allein vor diesem Hinter-
grund stellt sich bereits die Frage, ob 
die erhoffte erhöhte Durchlässigkeit, 
die sich bestenfalls an eine kleine Min-
derheit von Schülerinnen und Schüler 
richtet, überhaupt wünschenswert ist, 
wenn dafür gleichzeitig die überwie-
gende Mehrheit der Schülerschaft ei-
nen Systemwechsel auf sich nehmen 
muss, der nicht zu ihren Gunsten ist. 
Schlimmer noch: Ob identische Stun-
dentafeln die Durchlässigkeit über-
haupt erhöhen würden, ist mehr als 
fraglich! Durch die Angleichung der 
Stundentafeln auch in Fächern wie Ma-
thematik, das heute im Niveau A am 
höchsten und im Niveau P am nied-
rigsten dotiert ist, würden Übertritte 
in ein anforderungsreicheres Niveau 
sogar schwieriger werden als bisher!
In Übereinstimmung mit den Lehr-

kräften unseres Nachbarhalbkantons 
– wo der Entwurf der Stundentafel für 
die Sekundarstufe I genau wegen der 
fehlenden Unterschiede zwischen den 
Niveaus A, E und P so heftig kritisiert 
wurde, dass er zurückgezogen werden 
musste – fordert auch der LVB, die ni-
veauspezifi schen Bedürfnisse weiter-
hin zu akzentuieren. Dazu gehören:
•  keine Schwächung, sondern eine 

Stärkung des hauswirtschaftlichen 
und/oder handwerklichen Unter-
richts im Niveau A

•  die Möglichkeit, im Niveau A nach 
dem 1. Sekundarschuljahr eine der 
beiden Fremdsprachen zugunsten 
eines höher dotierten Deutsch- 
und Mathematikunterrichts ab-
wählen zu können  

•  Verzicht auf das schulspezifi sche 
Profi lfach und Verwendung dieser 
Lektionen für die Berufswahlvor-
bereitung (Niveau A) respektive 
eine Stärkung der Wahlpfl ichtfä-
cher MINT und Lingua (Niveau P)

•  Erhalt des progymnasialen Charak-
ters des Niveaus P statt Verzicht 
auf die Förderung besonders lei-
stungsstarker Schülerinnen und 
Schüler

•  Beibehaltung der Bezeichnung 
«Niveau»
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Gegen die Zusammenlegung von 
Einzeldisziplinen zu oberfl äch-
lichen Sammelfächern in den 
Niveaus E und P!
Der LVB lehnt die Schaffung neuer 
Sammelfächer – einerseits bestehend 
aus den Naturwissenschaften Biolo-
gie, Chemie und Physik, andererseits 
aus Geschichte und Geographie – klar 
ab. Zwar ist es richtig, dass in der ak-
tuellen Forschung die Grenzen zwi-
schen den einzelnen Wissenschaften 
verwischt werden und fächerüber-
greifende Kompetenzen an Bedeu-
tung gewinnen, diese bauen jedoch 
auf soliden Kenntnissen der einzelnen 
Disziplinen auf. 

Auch an der Schule sind fächerüber-
greifende Lerneinheiten sicherlich 
möglich. Ohne ein solides Fundament 
der Fachwissenschaften jedoch ist die 
Gefahr gross, dass der Unterricht 
oberfl ächlich wird. Es käme auch nie-
mand auf die groteske Idee, den Un-
terricht in den Sprachen Französisch 
und Englisch abzuschaffen und (voll-
ständig!) durch ein allgemeines Fach 
«Fremdsprachen» zu ersetzen! 

Mit besonderer Sorge blickt der LVB 
auf die Konsequenzen für die zukünf-
tige Ausbildung von Sek I-Lehrper-
sonen: Würden auch dort die Fächer 
Biologie, Chemie und Physik einerseits 
sowie die Fächer Geographie und Ge-
schichte andererseits zu jeweils einem 
einzigen Studienfach verschmolzen, 
so würde die Attraktivität des Sek I-
Lehrberufs für Studierende dieser Fä-
cher arg geschmälert. Eine deutliche 
Reduktion der Fachkompetenz der 
Lehrkräfte in den betroffenen Diszi-
plinen wäre überdies unausweichlich, 
was wiederum einen oberfl ächlichen 
Unterricht begünstigen würde. Darü-
ber hinaus ist die Kombination der 
Studienfächer Geschichte/Geographie 
untypisch und könnte von den we-
nigsten derzeit angestellten Lehrkräf-
ten unterrichtet werden. 

Der LVB plädiert daher dafür, die Fä-
cher Biologie, Chemie, Physik, Ge-
schichte und Geographie weiterhin 
getrennt in der Stundentafel aufzu-
führen. Für einen fächerübergreifen-
den naturwissenschaftlichen Unter-
richt bietet das neue Fach MINT bei 
ausreichender Stundendotation (s.o.) 
ein besser geeignetes Gefäss und 
könnte so im naturwissenschaftlichen 
Bereich eine analoge Funktion zum 
Fach Lingua für die Sprachen einneh-
men. Für eine Zusammenführung von 
Geschichte und Geographie ist schlicht 
keine inhaltliche Rechtfertigung und 
erst recht keine Notwendigkeit er-
sichtlich.
 
Anders beurteilt der LVB die Zusam-
menführung dieser Fächer für das Ni-
veau A: Um den pädagogischen Be-
dürfnissen der Schülerinnen und Schü-
ler dieses Niveaus zu entsprechen, ist 
es wichtig, dass möglichst wenige 
Lehrpersonen in einer Klasse unter-
richten. Die Fächerverbunde «Natur 
und Technik» sowie «Räume, Zeiten, 
Gesellschaften» bilden im Niveau A 
eine bereits heute weitgehend ge-
lebte Realität ab.

Gesangs- und Instrumental-
unterricht als Wahlpfl ichtfach 
auf Sek I!
Die Zunahme der Pfl ichtstundenzahl 
auch auf der Sekundarstufe I reduziert 
den Raum für Aktivitäten ausserhalb 
des obligatorischen Unterrichts. Da-
von ist besonders der Instrumental- 
und Gesangsunterricht an den Musik-
schulen betroffen. Der LVB schlägt 
daher vor, den Instrumental- und Ge-
sangsunterricht neu als Wahlpfl icht-
fach anzuerkennen. Damit dieser wie 
die anderen Wahlpfl ichtfächer eben-
falls auf eine Stundendotation von 
zwei Wochenlektionen käme, könnte 
er mit einer Verpfl ichtung zum Besuch 
des Freifachs Chor oder des Ensemble-
unterrichts an einer Musikschule ver-
knüpft werden. Die Kosten für den 

Besuch der Musikschule hätten natür-
lich weiterhin die Eltern zu tragen.

Grundlagen für die FMS und die 
musischen Profi le des Gymnasi-
ums nicht verunmöglichen! 
Die Aufwertung von Textilem und 
Technischem Gestalten zu Wahlpfl icht-
fächern auf der Sek I führt dazu, dass 
Schülerinnen und Schüler nach dem 
7. Schuljahr (alte Zählart) sowohl Mu-
sik als auch Bildnerisches Gestalten 
abwählen können. Die in diesen Fä-
chern zu erwerbenden Kompetenzen 
fehlen dann vorab denjenigen Ju-
gendlichen, die später ans Gymnasium 
oder an die FMS übertreten. 

Besonders prekär ist die Situation für 
jene Schülerinnen und Schüler, welche 
nach der Sek I im Gymnasium eines der 
Schwerpunktfächer Bildnerisches Ge-
stalten oder Musik belegen möchten: 
Da sie Lingua oder MINT als Wahl-
pfl ichtfach wählen müssen, bleibt ih-
nen nichts anderes übrig, als entweder 
Bildnerisches Gestalten oder Musik ab-
zuwählen, wenn sie nicht optional ein 
drittes Wahlpfl ichtfach besuchen wol-
len, was überdies aus stundenplan-
technischen Gründen oft gar nicht im 
gewünschten Sinne möglich sein wird 
(siehe auch «Schulmeisterliche Rechen-
übung» von Martin Meury). 

Der LVB schlägt daher vor, in den Ni-
veaus E und P die Fächer Bildnerisches 
Gestalten und Musik zumindest bis 
Ende des 8. Schuljahres (alte Zählart) 
weiterhin als Pfl ichtfächer zu führen, 
auch wenn dadurch die Gesamtstun-
denzahl ansteigt.
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als schulmeisterliche Rechenübung
Von Martin Meury, Lehrer für Bildnerisches Gestalten am Gymnasium Laufen

Anja, Beat und Corinne treten im 7. Schuljahr ins Niveau P ein. Sie erhalten zum ersten Mal BG- und Musikunterricht 
von spezialisierten Fachpersonen (jedoch ein Jahr später als vor HarmoS). Nach dem ersten Halbjahr müssen sie sich 
bereits entscheiden, welche gestalterischen Fächer sie abwählen wollen bzw. abwählen müssen.

Anja ist mathematisch begabt, sehr kreativ und gestalterisch interessiert. Sie möchte später am Gymnasium viel-
leicht sogar das Schwerpunktfach Z besuchen und wählt deshalb MINT und BG. Musik interessiert Anja auch, wes-
halb sie es als optionales drittes Wahlpfl ichtfach bestimmt. Weil Musik und BG in ihrer Klasse aber aus stunden-
plantechnischen Gründen parallel geführt werden und es zu wenige Interessenten gibt, um das Wahlpfl ichtfach 
Musik zusätzlich zu einem anderen Zeitpunkt anzubieten, ist es ihr nicht möglich, auch noch Musik zu besuchen. 
Ende der Sek I erfährt sie, dass man im Schwerpunktfach Z auch Musik als Grundlagenfach belegen muss. Weil Anja 
die fehlenden zwei Jahre Musik nicht wird kompensieren können, kann sie ihre Qualitäten im Schwerpunktfach Z 
leider nicht verwirklichen und wählt einen anderen Schwerpunkt.

(Hinweis: Schon jetzt ist die vorgeschriebene Ergänzung «Musik als Grundlagenfach» oft ein Grund zur Wahl eines 
anderen Schwerpunktfaches. In Zukunft wird dies noch verschlimmert. Kein anderer Fachbereich leidet unter einer 
solchen Einschränkung! Von wegen «Begabtenförderung» ...)

Beat ist technisch interessiert, liebt Mathematik, Physik und Informatik. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass er sich 
später für einen der Schwerpunkte A oder B entscheiden wird. Folglich wählt er MINT und Technisches Gestalten. 
Dass er damit weder Musik noch BG besuchen kann, stört ihn im Moment nicht. Im MAR-Gymnasium hingegen 
muss er entweder Musik oder BG als Grundlagenfach besuchen, steht aber in seiner gestalterischen Entwicklung 
immer noch auf dem Stand eines Dreizehnjährigen. Die zwei fehlenden Jahre in Musik und BG wird er bis zur Ma-
tura kaum mehr aufholen können.

(Hinweis: Schon jetzt liegen Austauschschülerinnen und -schüler aus dem Ausland mit einer verkürzten gestalte-
rischen Ausbildung im Vergleich mit der hiesigen Schülerschaft fachspezifi sch immer um Jahre zurück. In zwei Se-
mestern Unterricht erzielen sie zwar bisweilen enorme Fortschritte, sind aber dennoch deutlich schlechter und 
meist ungenügend im Vergleich zum Rest der Klasse.)

Corinne hat Glück: Sie wählt Lingua und BG als Wahlpfl ichtfächer. Chorsingen fi ndet als Freifach statt, doch wird 
dort ausschliesslich gesungen und keine Theorie geübt. Dennoch kann sie am Gymnasium das Schwerpunktfach Z 
wählen, weil sie in ihrer Freizeit an der Musikschule Klavier spielt und dadurch eine ausreichende Basis in der Mu-
siktheorie mitbringt. Den fehlenden Rest wird sie gut nachholen können. Zum Glück ist sie eine Superschülerin!

(Hinweis: In der Freizeit musisch Geförderte haben es oft leichter am Gymnasium. Somit haben Schülerinnen und 
Schüler aus eher bildungsfernen Elternhäusern mit der neuen Regelung die geringeren Chancen auf eine breite 
Allgemeinbildung. Auch das einst grosse Angebot an Freifächern entspricht heute nicht mehr der Realität: In den 
letzten Jahren sind viele Freifächer wegen Sparmassnahmen (Kursreduktion und Anhebung der Klassengrössen) 
immer seltener zustande gekommen. Die gestalterischen Ausbildungswege sind für viele Interessierte nur noch 
schwer möglich.)

Fazit:
Eine fundierte gestalterische Grundbildung darf nicht in die Freiwilligkeit verschoben werden!
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Aus der Verhandlungsagenda mit der BKSD
Von Christoph Straumann

Die grossen Themen 
«Entlastungspaket» und 
«Pensionskassenrevision» 
sind bei weitem nicht die 
einzigen Baustellen, an 
denen der LVB zurzeit 
mitarbeitet. Für zahlreiche 
andere Problemstellungen 
und Thematiken müssen 
Lösungen gefunden wer-
den. Der LVB setzt sich mit 
Nachdruck bei der BKSD 
dafür ein, dass die Gute 
Schule Baselland ihrem 
eigenen Anspruch als fairer 
und verlässlicher Arbeitge-
ber nachkommt. Im Sinne 
einer Übersicht sollen an 
dieser Stelle die wichtigs-
ten Projekte beleuchtet 
werden.

Themenbereich
«Bildungsharmonisierung»
Dass das Stimmvolk mit HarmoS eine 
grosse Bildungsreform beschlossen 
hat, ist hinlänglich bekannt. Die Um-
setzungsplanung ist in vollem Gange. 
Dabei standen in den letzten Wochen 
Diskussionen über neue Stundenta-
feln und die damit verbundenen Aus-
wirkungen auf die Beschäftigungs-
situation von Lehrpersonen im 
Vordergrund. Bei diversen sozialpart-
nerschaftlichen Treffen wurden aber 
auch Gespräche zu anderen wichtigen 
Bereichen geführt:

Im Zusammenhang mit dem Entlas-
tungspaket hat der Arbeitgeber einen 
Sozialplan für Angestellte erarbei-
tet, die nicht mehr weiterbeschäftigt 
werden können. Dieser soll nun auch 
im Rahmen der Bildungsharmonisie-
rung zur Anwendung kommen. Da im 
Schulbereich Lektionenkürzungen in 
erster Linie über die Reduktion von 

Teilzeitverträgen (Änderungskündi-
gung) und über das Nichterneuern 
befristeter Verträge gelöst werden, 
kommt es nicht immer zu Kündigungs-
verfahren, die zu Leistungen aus dem 
Sozialplan berechtigen würden. Dar-
um müssen angepasste Prozesse defi -
niert werden. Diese sollen es ermögli-
chen, Härtefälle beim Lehrpersonal 
weitgehend zu vermeiden und den 
Arbeitnehmenden eine Weiterbe-
schäftigung im angestammten Tätig-
keitsgebiet (z.B. an einer anderen 
Schule) anbieten zu können.

Für viele Lehrpersonen ist heute noch 
nicht klar, wo sie nach der Umsetzungs-
phase der Bildungsharmonisierung un-
terrichten werden. Der LVB setzt sich 
dafür ein, dass allen Lehrerinnen und 
Lehrern ein faires Angebot unterbrei-
tet werden kann. Er fordert, dass ins-
besondere für den Übergang von 5/4 
auf 6/3 an der Schnittstelle von der 
Primar- zur Sekundarstufe I eine 
Stellenplattform geschaffen wird, 
auf der sich Stellenanbietende und 
Stellensuchende unter günstigen Be-
dingungen, d.h. ohne Kündigungsver-
fahren, fi nden können. Die Etablierung 
einer derartigen Plattform wird im Üb-
rigen auch in einem Postulat von Land-
rat Jürg Wiedemann (2011-355) ver-
langt. Sollten dennoch nicht alle bishe-
rigen Lehrpersonen der Sek-I-Stufe 
weiterbeschäftigt werden können, for-
dert der LVB, bei der Kündigungsdis-
kussion die Lehrpersonen aller drei 
Niveaus gleich zu behandeln, ob-
wohl die Ausbildungsvoraussetzungen 
nicht für alle Niveaus die gleichen sind. 
Konkrete Gespräche dazu stehen bald 
an.

Verschiebungen bei den bisherigen 
Stundentafeln oder bei diversen Bil-
dungsangeboten können dazu füh-
ren, dass der Ausbildungsstand einzel-
ner Lehrpersonen nicht mehr ausrei-
chend sein wird und sie sich für neue 
oder ergänzende Aufgabenge-

biete nachqualifi zieren möchten 
respektive müssen. Dies kann etwa bei 
unvollständiger Erstausbildung, im 
Bereich des Förderunterrichts, bei 
Lehrpersonen mit einer Monofachaus-
bildung und bei den bisherigen Ni-
veau-A-Lehrpersonen der Sekundar-
stufe I der Fall sein. Der LVB stellt sich 
auf den Standpunkt, dass diesen Mit-
arbeitenden vom Arbeitgeber durch-
dachte Angebote zu unterbreiten 
sind, die sich an den Bedingungen 
für Quereinsteigende orientieren. 
Schon allein vor dem Hintergrund des 
Lehrermangels müsste der Kanton ein 
vitales Interesse an derartigen Lö-
sungen haben. In ersten Gesprächen 
sind diese Ideen auf offene Ohren 
gestossen. Weitere Verhandlungen 
werden folgen.

Themenbereich 
«Organisation der Arbeitszeit»
Der LVB hat festgestellt, dass der Ar-
beitgeber den bestehenden Berufs-
auftrag im Zusammenhang mit an-
stehenden Fragestellungen jeweils 
«situationsbezogen» neu zu inter-
pretieren versuchte (Ferienrege-
lung, neues Berechnungsformular, 
vorgeschlagene Sparmassnahmen). 
Gleichzeitig kam es in einzelnen Schu-
len immer wieder zu Unstimmigkeiten 
bei der Berechnung und Anrechnung 
der Arbeitszeiten einzelner Lehrper-
sonen. 

Aus der Sicht der Lehrerinnen und 
Lehrer stellen diverse Änderungsvor-
schläge des Arbeitgebers (Pfl ichtlekti-
onenzahl, Urlaube, Stellvertretungen 
etc.) eine Verschlechterung der Ar-
beitsbedingungen dar. Nüchtern 
betrachtet muss festgehalten werden, 
dass unter diesen Umständen nicht 
mehr von einer statthaften An-
wendung der ursprünglich verein-
barten Regelungen gesprochen 
werden kann. Soll die gegenseitige 
Loyalität der Sozialpartner bei der 
Leistungserbringung an den Schulen 
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nicht nachhaltig Schaden nehmen, 
muss jetzt unverzüglich gehandelt 
werden. 

Aufgrund intensiver Bemühungen des 
LVB zeigte sich der Bildungsdirektor 
bereit, ein neues Mandat zu verab-
schieden, das als Grundlage für eine 
möglichst schlanke Revision der beste-
henden Organisation der Arbeitszeit 
dient. Im Januar 2012 hat eine erste, 
konstituierende Sitzung dieser Ar-
beitsgruppe stattgefunden. Die Betei-
ligten aus der Bildungsverwaltung, 
den Schulleitungen und Personalver-
bänden waren sich darin einig, dass 
Handlungsbedarf besteht. 

Ziel ist es, das gegenseitige Vertrau-
en in eine vereinbarte Arbeitszeit-
regelung wiederherzustellen und 
unter Berücksichtigung der effektiv 
zur Verfügung stehenden Zeitressour-
cen eine hohe Planungs- und Ab-
rechnungssicherheit zu erreichen. 
Unbestritten ist auch die mit der 
Verknappung der zeitlichen Res-
sourcen verbundene Notwendig-
keit, bisherige Aufgabengebiete 
zu streichen. Der LVB wird die Ar-
beitgeberseite in der Umsetzungspha-
se beim Wort nehmen und fordert 
eine speditive Bearbeitung dieser The-
matik, damit eine verlässliche 
Neuregelung auf Beginn des 
Schuljahres 2012/13 gewährleistet 
ist.

Themenbereich 
«Anpassung der Besoldungssitua-
tion an die neuen Ausbildungen»
Seit einiger Zeit ist ein Projekt am Lau-
fen, welches das Ziel verfolgt, die be-
stehenden Grundlagen der Lohnfi n-
dung an die neuen Ausbildungen der 
Lehrerbildungsinstitute anzupassen. 
Dazu wurden die bisherigen so ge-
nannten «Modellumschreibungen» 
neu gefasst. Auf dieser Basis nimmt 
die vom Regierungsrat eingesetzte 
paritätische Bewertungskommission 

jeweils eine Zuordnung zu einer Lohn-
klasse vor. Aus terminlichen Gründen 
laufen die beiden Projektteile teilwei-
se zeitlich parallel, das heisst, die Be-
wertungskommission nimmt bereits 
Einstufungen vor, während die Ver-
handlung der Modellumschreibungen 
noch nicht abgeschlossen ist. 

Die Arbeitnehmervertretungen wer-
den in Absprache mit dem Arbeitge-
ber erst dann zu den Ergebnissen Stel-
lung nehmen, wenn entsprechende 
Übergangsbestimmungen festgelegt 
und die neuen Regelungen zur Orga-
nisation der Arbeitszeit ausgearbeitet 
worden sind.

Themenbereich «MAG»
Das Vorgehen bei einem Mitarbeiter-
gespräch (MAG) und die entspre-
chenden Formulare wurden vom kan-
tonalen Personalamt vorerst für die 
Verwaltungsangestellten neu konzi-
piert. In einer Pilotphase werden zur-
zeit erste Erfahrungen mit den neuen 
Regelungen gesammelt. Im Schulbe-
reich sollen diese Prozessbeschrei-
bungen ebenfalls eingeführt werden, 
allerdings erst nach mit den Sozial-
partnern noch auszuhandelnden An-
passungen. Der LVB ist auf dieses The-
ma vorbereitet.
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Sparen an der Bildung: wirklich der falsche Weg!
Von Jürg Wiedemann, Landrat Grüne

Am 17. Juni 2012 werden wir im 
Kanton Baselland über die vier Bil-
dungsinitiativen abstimmen: Kei-
ne Zwangsverschiebungen, Bil-
dungsqualität auch für schulisch 
Schwächere, überfüllte Klassen 
reduzieren und Betreuung von 
Schülern und Schülerinnen opti-
mieren. Alle vier Initiativen haben 
das gleiche Ziel: Die Lernenden 
sollen nicht für die gescheiterte 
Finanzpolitik der vergangenen 
Jahre büssen und einen Qualitäts-
abbau ihrer Ausbildung hinneh-
men müssen. Helfen Sie mit, dies 
zu verhindern und unterstützen 
Sie die vier Bildungsinitiativen für 
eine Gute Schule Baselland! 

Keine Zwangsverschiebungen
Die Sekundarschulen sind heute in sie-
ben Schulkreise eingeteilt. Innerhalb 
eines Schulkreises können Schüler/-in-
nen auch ohne Einwilligung der Eltern 
in weit entfernte Gemeinden zwangs-
verschoben werden, um Klassen aufzu-
füllen. Und das Ziel dieser zweifel-
haften Massnahme: Geld sparen für 
den Kanton! Gemeinden und Familien 
müssen dafür zahlen. Wenn diese Initi-
ative abgelehnt wird, werden voraus-
sichtlich Hunderte von Kindern beim 
Übertritt in die Sekundarstufe aus 
ihrem sozialen Umfeld herausgeris-
sen und in entferntere Sekundarschul-
häuser geschickt. Der Weg dorthin 

spielt keine Rolle, er führt ja über grüne 
Wiesen, den Feldwegen und Waldrän-
dern entlang, vorbei an freundlichen 
Menschen ... 

Diese Zwangsverschiebungen nützen 
wirklich niemandem!

Bildungsqualität auch für schulisch 
Schwächere
Der Kanton will die Kaufmännische 
Vorbereitungsschule (KVS) einsparen, 
die im Brückenangebot integriert ist. 
Damit wird der Zugang für schulisch 
Schwächere zu einer kaufmännischen 
Ausbildung deutlich erschwert. Frus-
triert und resigniert – statt inte-
griert. So werden sich unzählige Ju-
gendliche mit Migrations- und/oder 
bildungsfernem Hintergrund fühlen, 
wenn diese Schule dem Sparwahn der 
Regierung zum Opfer fallen sollte. Di-
ese Schule ist ein Erfolgsmodell: Gegen 
95% der Lernenden können ihre schu-
lischen Defi zite aufarbeiten und fi nden 
eine Lehrstelle oder eine weiterführen-
de Schule als Anschlusslösung. Der Kan-
ton ist der Meinung: Das brauchen wir 
nicht, diese Jugendlichen sollen besser 
arbeitslos werden und damit die Sozi-
alausgaben der Gemeinden belasten. 

Die Abschaffung der Kaufmännischen 
Vorbereitungsschule nützt wirklich nie-
mandem! 

Überfüllte Klassen reduzieren
Der Regierungsrat behauptet in seiner 
Sparvorlage, es gebe keinen Zusam-
menhang zwischen Klassengrösse und 
Bildungsqualität. Wirklich nicht? Die 
Schule ist ein Spiegelbild der Gesell-
schaft und damit auch ein Spiegelbild 
der grossen gesellschaftlichen Verän-
derungen, die wir alle kennen. Die 
Schüler/-innen tragen ihre Problem-
felder in den Unterricht und die Päda-
gogen und Pädagoginnen müssen sich 
diesen stellen. 20 oder 25 Problem-
felder, das ist ein Unterschied! Mit ver-
nünftigen Richt- und Höchstzahlen, 

wie sie in der Initiative vorgeschlagen 
werden, können wir die individuelle 
Betreuung der Jugendlichen im 
Klassenzimmer markant verbes-
sern, damit die Qualität unserer Schu-
len steigern und auch Remotionen ver-
hindern. Letztere verursachen Mehr-
kosten, welche der Kanton verschweigt. 
Durch kleinere Klassen wird die Sen-
kung der Remotionsquoten unter-
stützt, die Gute Schule gefördert und 
der Kanton spart mehr, als die Vorlage 
kostet. 

Überfüllte Schulklassen nützen wirklich 
niemandem!

Betreuung von Schülern und 
Schülerinnen optimieren
Die Beanspruchung der Lehrpersonen 
und besonders der Klassenlehrkräfte 
steigt kontinuierlich an und wird sich 
mit der Umsetzung der anstehenden 
Grossprojekte (HarmoS, Sonderpäda-
gogik, Lehrplan 21 usw.) weiter erhö-
hen: Vieles wird der Schule übertragen, 
weil die gesellschaftlichen Gruppen 
ihre eigene Verantwortungen nicht 
mehr wahrnehmen. 

Die individuelle Betreuung der 
Schüler/-innen durch die Klassen-
lehrpersonen auch ausserhalb der 
Unterrichtszeit wird immer wichtiger. 
Die Betreuung schliesst die Eltern 
ebenfalls ein, denn nicht alle sind in der 
Lage, ihre Kinder zu unterstützen. Dies 
macht es notwendig, die Pfl ichtstun-
denzahl für die Klassenlehrpersonen zu 
verkleinern: 26 Lektionen auf der Pri-
marstufe und 25 Lektionen auf der Se-
kundarstufe I. Die frei werdende Zeit 
wird in die Betreuung der Lernenden 
investiert. Dieses Geld ist gut angelegt, 
denn die Chancen auf einen guten 
Schulabschluss und einen gelungenen 
Einstieg ins Berufsleben werden so ge-
steigert. 

Eine ungenügende Betreuung der Schü-
ler/-innen nützt wirklich niemandem!



22 Quereinsteigende: 
Einheitliche Zulassungsregelung in Arbeit
Von Michael Weiss

Die EDK will für Querein-
steigende in den Lehrberuf 
die Bedingungen für den 
Zugang an die Pädago-
gischen Hochschulen ein-
heitlich regeln und hat 
dazu einen Entwurf in die 
Vernehmlassung geschickt. 
Dieser Artikel erläutert die 
diesbezügliche Haltung des 
LVB. 

Massnahmen für den 
erleichterten Quereinstieg
In den Reglementen verankert wurden 
für den erleichterten Quereinstieg die 
Massnahmen admission sur dossier 
(Zulassung ohne erforderlichen forma-
len Zulassungsausweis), validation 
des acquis de l’expérience (Anre-
chung nicht formal erbrachter Leistun-
gen an ein Studium) und formation 
par l’emploi (Verbindung von Lehrtä-
tigkeit und Ausbildung). Um von einer 
dieser Massnahmen Gebrauch machen 
zu können, müssen die Bewerberinnen 
und Bewerber mindestens 30 Jahre 
alt sein und eine Berufstätigkeit in 
einem Umfang von 300 Stellenpro-
zenten nach Abschluss der Ausbil-
dung nachweisen können. Dieser Um-
fang kann auf einen Zeitraum von 
maximal 7 Jahren verteilt sein. Zudem 
kann mit dem Aufnahmeverfahren 
eine Berufseignungsprüfung ver-
bunden sein. 

Quereinstiege im Allgemeinen
Berufswechsel sind heutzutage in-
nerhalb eines Arbeitslebens nicht 
mehr die Ausnahme, sondern der Re-
gelfall. Dieser gesellschaftlichen Ent-
wicklung soll sich auch der Lehrberuf 
nicht verschliessen. Ebenso, wie ein 
Ausstieg aus der Lehrtätigkeit mög-
lich ist, muss daher auch ein Querein-
stieg, also ein Einstieg aus einem 
anderen, nicht notwendigerweise 
weniger qualifi zierten Beruf in den 
Lehrberuf möglich sein.

Zusammenhang mit dem 
Lehrermangel
Angesichts des Mangels insbesondere 
an stufengerecht qualifi zierten Lehr-
kräften ist auch der LVB grundsätz-
lich an guten Quereinsteigerinnen 
und Quereinsteigern in den Lehr-
beruf interessiert. Dass Quereinstei-
gende – im Gegensatz zu den jetzt 
angebotenen «Ausbildungen» – über 
EDK-anerkannte Abschlüsse verfü-
gen müssen, ist seit langem eine zen-
trale Forderung des LVB. 

Dabei stellt sich das Problem, dass 
von Quereinsteigenden nach Ab-
schluss der Ausbildung die gleiche 
Qualifi kation verlangt werden muss 
wie von Absolventinnen und Absol-
venten des Regelstudiums, anderer-
seits aber eine mehrjährige Ausbil-
dungszeit ohne Bezahlung querein-
steigenden Berufsleuten, die seit 
vielen Jahren über einen ordentlichen 

Verdienst verfügen und oft auch eine 
Familie zu ernähren haben, nicht zu-
gemutet werden kann. Dass gewisse 
für den Lehrberuf bedeutsame Quali-
fi kationen auch durch Erfahrungen in 
anderen Berufen und auf nicht for-
malem Weg erworben werden kön-
nen, wird vom LVB anerkannt. In je-
dem Fall müssen die Abschlussprü-
fungen für Regelstudierende und 
Quereinsteigende absolut iden-
tisch sein.

Aus den genannten Gründen möchte 
sich der LVB Erleichterungen im Aus-
bildungsgang für quereinsteigende 
Lehrkräfte, sofern eine dadurch ent-
stehende Minderqualifi kation ausge-
schlossen werden kann, nicht ver-
schliessen. Jedoch gilt es bei der Fest-
legung solcher Erleichterungen zu 
berücksichtigen, dass der Regelstudi-
engang gegenüber dem Studien-
gang für Quereinsteigende nicht 
geradezu unattraktiv werden darf.

Assessments für alle!
Der LVB begrüsst im Weiteren die 
Schaffung eines dokumentierten Auf-
nahmeverfahrens (Assessment). Die 
Ausgestaltung eines solchen Assess-
ments darf jedoch nicht den einzelnen 
Pädagogischen Hochschulen überlas-
sen werden, sondern muss einheit-
lich geregelt werden. Weiter befür-
wortet der LVB ein solches Assessment 
nicht nur für Quereinsteigende, 
sondern für alle Studierenden.
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Die Antworten des LVB 
auf die konkreten 
Vernehmlassungsfragen

Die von der EDK gestellten Fragen hat 
der LVB folgendermassen beantwor-
tet:

A Generelle Frage
A1 Beurteilen Sie die Anforderungen 
hinsichtlich Alter und Berufserfah-
rung, welche die Kandidatinnen und 
Kandidaten für einen Quereinstieg in 
eine Ausbildung zur Lehrperson unbe-
dingt erfüllen müssen, als angemes-
sen?

Antwort: Ja.

B Zulassung ohne erforderlichen 
formalen Ausweis (admission sur 
dossier)
B1 Befürworten Sie die Möglichkeit 
einer Zulassung zum Studiengang 
ohne erforderlichen formalen Aus-
weis?

Antwort: Ja, aber nur unter den in den 
Gesetzesentwürfen gestellten Bedin-
gungen und ohne Kombination mit 
anderen Erleichterungen, sowie unter 
der Bedingung eines an allen PHs ein-
heitlichen Assessment-Verfahrens.

B2 Sind Sie mit den Voraussetzungen, 
die an Kandidatinnen und Kandidaten 
einer admission sur dossier gestellt 
werden, einverstanden?

Antwort: Ja.

C Anrechnung von nicht formal 
erworbenen Leistungen (validati-
on des acquis de l’expérience)
C1 Befürworten Sie die Möglichkeit 
zur Anrechnung nicht formal erwor-
bener Leistungen für Quereinsteige-
rinnen und Quereinsteiger?

Antwort: Ja, aber nur unter den im 
Gesetzesentwurf genannten Bedin-

gungen und ohne Kombination mit 
anderen Erleichterungen.

C2 Erachten Sie den Umfang der ma-
ximal anrechenbaren nicht formal er-
worbenen Leistungen (60 ECTS-Punkte 
bzw. ein Jahr Vollzeitstudium) als an-
gemessen?

Antwort: Ja.

D Ausbildung verbunden mit 
begleiteter Lehrtätigkeit 
(formation par l’emploi)
D1 Befürworten Sie die Schaffung ei-
ner Ausbildung mit begleiteter Lehr-
tätigkeit für Quereinsteigerinnen und 
Quereinsteiger?

Antwort: Der LVB ist der Meinung, 
dass hier keine Unterscheidung zwi-
schen Quereinsteigenden und Regel-
studierenden gemacht werden soll. 
Wenn die Möglichkeit einer beglei-
teten Lehrtätigkeit geschaffen wird, 
soll sie allen Studierenden gleicher-
massen offenstehen. Der LVB hält je-
doch ausdrücklich fest, dass der be-
gleitenden Lehrkraft während der 
gesamten Begleitzeit eine Stunden-
entlastung von mindestens 5 Lekti-
onen pro Woche gewährt werden 
muss, damit diese ihre Rolle zielfüh-
rend und ernsthaft wahrnehmen 
kann.  

D2 Erachten Sie es als angemessen, 
dass die auszubildende Lehrperson 
die begleitete Lehrtätigkeit frühe-
stens im Anschluss an das erste Studi-
enjahr (60 ECTS-Punkte) aufnehmen 
darf?

Antwort: Ja.

E Kombinationsmöglichkeiten
E1 Sollen die Einzelmassnahmen für 
Quereinsteigende (Admission sur dos-
sier, formation par l’emploi, validation 
des acquis de l’expérience) grundsätz-
lich kombinierbar sein, d.h. auch ku-

muliert zur Anwendung kommen kön-
nen?

Antwort: Nein, denn damit würde das 
Regelstudium im Vergleich zum Quer-
einstieg zu unattraktiv, und die Gleich-
wertigkeit mit einem Regelstudium 
wäre nicht mehr gewährleistet.

E2 Falls Sie grundsätzlich für Kombina-
tionsmöglichkeiten sind, halten Sie es 
für richtig, dass Personen, die sur dos-
sier zum Studiengang zugelassen wur-
den, eine formation par l’emploi ma-
chen können?

Antwort: Nein 
(Begründung siehe E1).

F Vergleich mit regulären 
Studiengängen
F1 Können die Qualitätsansprüche an 
die Ausbildungen von Lehrpersonen 
der Vorschul- und Primarstufe sowie 
der Sekundarstufe I Ihres Erachtens 
auch mit den vorgeschlagenen Mass-
nahmen erreicht werden? 

Antwort: Wenn die unter E genann-
ten Fragen im Sinne unserer Stellung-
nahme entschieden werden und die 
mentorale Betreuung der Querein-
steigenden sich an den effektiven Be-
dürfnissen (Entlastung von minde-
stens 5 Lektionen pro Woche während 
der gesamten Betreuungszeit) aus-
richtet, ist dies möglich. 

Die Stellungnahme des LCH
Der LCH hat die Vernehmlassungsant-
wort des LVB entgegengenommen 
und zusammen mit den Rückmel-
dungen der anderen Kantonalverbän-
de zu einer eigenen Stellungnahme 
ergänzt. Diese ist einsehbar unter:
http://lch.ch/cms/upload/pdf/stellung-
nahmen/111220_LCH_Rueckmeldung_
Quereinstieg_Anhoerung.pdf
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Angestellte zweiter Klasse?
Eine ernüchternde Bilanz nach beinahe 10 Jahren Bildungsgesetz

Vom Vorstand des LMS (Verein der Lehrpersonen der Musikschulen Baselland)

Obwohl die Musikschulen im 
Baselland seit der Einführung des 
neuen Bildungsgesetzes den Sta-
tus als anerkannte Schulart ge-
niessen und sich der Kanton gerne 
für seine Pionierrolle in diesem 
Bereich rühmt, werden die Anlie-
gen der betroffenen Lehrpersonen 
im schulpolitischen Alltag kaum je 
berücksichtigt. Die Einführung 
von Fünftagewoche und Block-
zeiten haben einen wesentlichen 
Teil dazu beigetragen, dass die 
Musikschulen am Rande der Stun-
dentafeln ein Schattendasein fris-
ten: eingeklemmt zwischen Hob-
bys der Kinder, Raumproblemen 
und fi nanziellen Schwierigkeiten 
der Gemeinden. Die Umsetzung 
von HarmoS wird die Situation 
weiter verschärfen und stimmt 
deshalb wenig zuversichtlich. 
Folglich ist es höchste Zeit, aus 
dem Schatten zu treten, um von 
den Erfahrungen, Schwierigkeiten 
und Befürchtungen der Musik-
schul-Lehrpersonen zu berichten 
und – in einem nächsten Schritt – 
entsprechende Forderungen zu 
deklarieren. Diese Aufgaben 
nimmt der Vorstand des LMS (sie-
he Kasten) wahr.

Lehrpersonen an Musikschulen 
als besonders zufriedene 
Berufsgruppe?
In der letzten kantonalen Befragung 
über die Zufriedenheit der Lehrper-
sonen am Arbeitsplatz stuften sich die 
Lehrpersonen der Musikschulen als 
besonders zufrieden ein. Dem steht 
gegenüber, dass das Ressort «Bera-
tung und Rechtshilfe» des LVB im Ver-
gleich zu den Lehrpersonen anderer 
Schularten überproportional von den 
Lehrpersonen der Musikschulen kon-
taktiert wird. Meist geht es um Fragen 
zu Arbeitsverträgen sowie deren In-
terpretation und Umsetzung, was An-
lass gibt, dieses Thema genauer unter 
die Lupe zu nehmen.

Arbeitsrechtliche Ausgangslage
Lehrpersonen an kantonalen Musik-
schulen sind hauptsächlich mit unbe-
fristeten Arbeitsverträgen mit Rah-
menvertragsbedingungen angestellt. 
Über die Rahmenvertragsbedin-
gungen der Verträge und deren Hand-
habung erhalten die Lehrpersonen 
keine Unterlagen – das Rahmenver-
tragsverhältnis ist im Personalrecht 
des Kantons nicht geregelt. Die Ausle-
gung bleibt den einzelnen Musikschu-
len überlassen, was der Willkür Tür 
und Tor öffnet. Die unterschiedlichen 
Interpretationen der Arbeitsverträge 
belasten die Arbeitssituation und ma-
chen sie konfl iktträchtig.

Schwankungen innerhalb der 
Beschäftigungsbandbreite
Die Verträge enthalten neben einem 
fi xierten Teil eine Beschäftigungs-
bandbreite von 0 – 3 Stunden (0 – 11 % 
eines Vollpensums). Innerhalb dieser 
Beschäftigungsbandbreite kann der 
Arbeitgeber ohne Kündigungsfrist 
das Pensum einer Lehrperson erhöhen 
oder senken. Änderungen innerhalb 
dieses Rahmens sollen nach einer so 
genannten «6-Wochen-Klausel» vor-
genommen werden, so die Empfeh-
lung des Leiters des BKSD-Personal-
dienstes. 

Diese 6-Wochen-Klausel empfi ehlt als 
abfedernde Massnahme bei einer 
Pensenreduktion (Lohnreduktion) in-
nerhalb der Rahmenvertragsbedin-
gungen während des Semesters das 
Einhalten einer sechswöchigen Frist, 
was der Fortzahlung zweier zusätz-
licher Monatslöhne auf der Basis des 
bisherigen Pensums entspricht. Diese 
6-Wochen-Klausel wird ausschliesslich 
für Musikschul-Lehrpersonen emp-
fohlen und hat weder eine Entspre-
chung im Personalgesetz noch in den 
Verordnungen. Lehrpersonen anderer 
Schularten sind davon nicht betrof-
fen.

Bei der Pensenzuteilung verpfl ichtet 
sich die Lehrperson dem Arbeitgeber 
gegenüber für ein ganzes Semester. 
Der Arbeitgeber kann jedoch inner-
halb des Semesters im Rahmen der 
Beschäftigungsbandbreite kurzfristig 
das Pensum senken oder erhöhen und 
damit auch den Erwerbslohn anpas-
sen. Nach Obligationenrecht wäre 
dies auf Grund der fehlenden Ver-
tragssymmetrie widerrechtlich.

Veränderungen über die 
Beschäftigungsbandbreite 
hinaus: ein unhaltbarer Zustand
An Musikschulen werden Lehrper-
sonen nach dem Prinzip «Nachfrage 
bestimmt Angebot» beschäftigt. Bei 
Anmeldungen in genügender Zahl 
sind die Pensen der Musikschul-Lehr-
personen relativ stabil oder werden, 
teilweise sogar gegen deren Willen, 
nach oben angepasst, meist allerdings 
erst nach Kenntnis der defi nitiven An-
meldungen. Im Falle rückläufi ger An-
meldungszahlen erhalten Lehrper-
sonen an einigen Musikschulen von 
ihren Schulleitungen vorsorgliche 
Kündigungen, da die An-, Ab- und 
Ummeldetermine der Schülerinnen 
und Schüler mit den gesetzlichen Kün-
digungsterminen für Lehrpersonen 
nicht kompatibel sind. 

Diesen Lehrpersonen wird nach der 
defi nitiven Schülerzuteilung mit 
einem neuen Arbeitsvertrag ein 
kleineres Pensum unterbreitet. Es sind 
Fälle bekannt, bei denen derartige 
neue Verträge trotz fehlender Unter-
schrift und ohne Einverständnis der 
Lehrperson in Kraft gesetzt und diese 
«Massnahmen» sogar als «im Interesse 
der Lehrperson» deklariert wurden!

Lehrpersonen können durch so ein 
Vorgehen schrittweise in die totale 
Erwerbslosigkeit abgleiten. In der Re-
gel erfüllen sie dann nicht einmal 
mehr die Bedingungen, um Unterstüt-
zung durch die Arbeitslosenkasse zu 
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erhalten, weil die Pensenreduktion in 
kleinen Schritten erfolgt.

Auswirkungen der 
Pensenschwankungen 
auf die Arbeitnehmenden
Weil der ausbezahlte Lohn einer Mu-
sikschul-Lehrperson direkt von der 
Anzahl ihrer Schülerinnen und Schüler 
abhängt und die Nachfrage Schwan-
kungen unterworfen ist, ist es für Mu-
sikschul-Lehrpersonen schwierig, ein 
regelmässiges, verlässliches Einkom-
men zu erzielen.

Um das eigene Pensum halten zu kön-
nen, ist die Lehrperson selbst zur Ak-
quisition neuer Schülerinnen und 
Schüler gezwungen, was nicht im Un-
terrichtspensum berücksichtigt ist. 
Um sich abzusichern, arbeiten viele 

Musikschul-Lehrpersonen an mehre-
ren Musikschulen mit Teilpensen oder 
stocken ihr Einkommen mit vielfäl-
tigen Zusatzarbeiten auf. Das Abklap-
pern dezentraler Unterrichtsorte in 
verschiedenen Gemeinden und die 
Durchführung von Vortragsübungen 
an diesen Orten bedeuten eine enor-
me zeitliche Belastung und blockieren 
das Restpensum der Woche derart, 
dass ein Nebenerwerb oft verunmög-
licht wird. 

Musikschul-Lehrpersonen sind meist 
auf verschiedene Einnahmequellen 
angewiesen. Deshalb existiert ein per-
manenter Konfl ikt, Zeit für die unter-
schiedlichen Arbeiten zu fi nden und 
gleichzeitig obligatorischen Sitzungs-
terminen der Musikschule nachzu-
kommen, die im Wochenablauf nicht 

fi xiert sind. Überbelastung und Zeit-
knappheit sind ständige Begleiter bei 
der Arbeit und ein vielerorts nicht kor-
rekt umgesetzter Berufsauftrag führt 
zu einer massiven Anhäufung unbe-
zahlter Überstunden.

Die Arbeit an einer Musikschule 
umfasst mehr als subventio-
nierten Privatunterricht
Die kantonalen Arbeitsverträge sind 
vollumfänglich auf die Schülerzahlen 
ausgerichtet. Das eigentliche Tätig-
keitsfeld einer Musikschul-Lehrperson 
ist jedoch wesentlich vielschichtiger 
als die reine Unterweisung von Schü-
lerinnen und Schülern. Es umfasst:

•  Unterrichts - und Elternarbeit
•  intensive Vorbereitungsarbeit, 
 Arrangieren, Komponieren

Der LMS: Geschichte, Ziele, Vorstand und Kontakt:

Der LMS wurde 2002 als LVB-Verbandssektion gegründet. Die Anerkennung der Musikschulen als Schulart im da-
maligen neuen Bildungsgesetz weckte Neugier auf die damit verbundenen Auswirkungen auf die Arbeitssituation 
der Musikschul-Lehrpersonen. Neue Arbeitsverträge versprachen mehr Sicherheit und die Aufnahme in die Pensi-
onskasse einen gelasseneren Blick aufs Alter. Mittlerweile macht sich Ernüchterung und Verärgerung breit, weil 
sich viele LMS-Mitglieder bei wachsendem Pfl ichtenheft um einen Teil ihrer Rechte geprellt fühlen. Die Musikschu-
len befi nden sich generell in einem schwierigen Spannungsfeld: Der Kanton erlässt Gesetze und Vorgaben, die 
Gemeinden müssen bezahlen und suchen häufi g kostengünstige Umsetzungen, die nicht korrekt sind.

Der LMS bezweckt...
...  die Interessen der Lehrpersonen der Basellandschaftlichen Musikschulen zu wahren und sich für deren Anliegen 

einzusetzen.
... die Vertretung im LVB durch Delegierte wahrzunehmen.
... Information, Meinungs- und Willensbildung im Sinne der gemeinsamen Arbeit im LVB.
... Öffentlichkeitsarbeit und berufspolitische Interessenvertretung der Mitglieder.

Aktuell setzt sich der Vorstand des LMS wie folgt zusammen:
Rahel Baltensperger-Mattmüller (Musikschulen Allschwil und Beider Frenkentäler)
Beate Westenberg (Musikschule Birsfelden)
Yvonne Sugawara (Musikschule Münchenstein)
Tobias Maeder (Musikschule Leimental)
Bernhard Müller (Regionale Musikschule Sissach)

Kontakt: y.sugawara@bluewin.ch
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•  Ensembleleitung, Durchführung 
von Musikprojekten, Musik-
lagern, Konzertbesuchen, 
Umrahmung von Schul- und 
Gemeindefeiern

•  Durchführung von Stufen-
prüfungen und Wettbewerben

•  Musizieren, Mitgestalten und 
Teilnahme am kulturellen Leben 
der Gemeinden

•  repräsentatives eigenes Spiel
•  Arbeiten im Bereich Schulgestal-

tung und Zusammenarbeit mit 
andern Schularten

•  Feedbackkultur, Qualitätsent-
wicklung, themenspezifi sche 
Entwicklungsgruppen

•  Konventsarbeit, Arbeit in Musik-
schulgremien, Mandate

•  Betreuung der Infrastruktur

Zahlreiche weitere Kompetenzen und 
Qualifi kationen, die eine Musikschul-
Lehrperson (Musiker/in) mitbringt und 
auf die bei der Neubesetzung einer 
Stelle immer mehr geachtet wird, lie-
gen brach. Sie können von den Schul-
leitungen kaum genutzt werden, da 
dafür nicht genügend Kapazität im Ar-
beitspensum vorgesehen ist. Eine zeit-
weilige Unterbeschäftigung einer Lehr-
person könnte von der Schule jedoch 
gewinnbringend umgewandelt wer-
den, indem die betreffende Lehrperson 
ihre Fähigkeiten im Rahmen schulischer 
Projekte einbringen würde.

Echte Anerkennung 
sieht anders aus
Stolz hat sich der Kanton Baselland 
2003 als erster Kanton der Schweiz 
eine neue Schulart geleistet: die Mu-
sikschulen. Leider scheint er 9 Jahre 
später wenig bereit, sich für die dort 
arbeitenden Lehrpersonen verant-
wortlich zu fühlen.

Musikschul-Lehrpersonen haben zwar 
unbefristete, kantonale Arbeitsver-
träge, diese bieten in der Umsetzung 
aber nicht die Sicherheit, die Arbeit-
nehmende erwarten dürfen. Das Risi-
ko möglicher Minderbeschäftigung 
wird ausschliesslich auf die Arbeitneh-
menden abgewälzt.

Der Kanton scheint kaum bemüht, die 
Grundlagen durchzusetzen, die eine 
professionelle Musikausbildung erfor-
dert. Das beginnt bei den Arbeitsver-
trägen, die kurzfristige, lohnrelevante 
Pensenschwankungen zulassen, und 
geht bis zur Verfügbarkeit adäquater 
Räumlichkeiten für den Unterricht. 
Gerne werden Verantwortungen zwi-
schen dem Kanton und den Gemein-
den hin- und hergeschoben. 

Der Kanton hat damals die Vereinheit-
lichung der Musikschulen gewollt und 
den Lehrpersonen mehr Sicherheit mit 
neuen Arbeitsverträgen versprochen. 
Er ist somit für die Offenlegung aller 
Vertragskomponenten (insbesonde-

re der Rahmenvertragsbedingungen) 
und die korrekte Einhaltung der Ar-
beitsverträge nach Personalgesetz 
verantwortlich. Indem er die Musik-
schulen zur Schulart erhoben hat, hat 
er ihre Äquivalenz mit den anderen 
Schulen zu gewährleisten und alle 
Lehrpersonen im Kanton gleich zu 
stellen.

Werden Sie LMS-Mitglied und/
oder werben Sie Neumitglieder 
an!
Es ist dringend erforderlich, die Musik-
schulen dem Bildungsgesetz gemäss 
als gleichwertige Bildungsstätten an-
zuerkennen und den an Hochschulen 
ausgebildeten Lehrpersonen verläss-
liche und faire Arbeitsbedingungen zu 
verschaffen! Der LMS setzt sich für 
diesbezügliche Verbesserungen ein 
und ist an weiteren Erfahrungsberich-
ten von Musikschul-Lehrpersonen in-
teressiert. Nehmen Sie Kontakt mit 
uns auf oder – noch besser – werden 
Sie Mitglied im LMS! Je mehr Musik-
schul-Lehrpersonen sich mit dem Vor-
gehen des LMS solidarisieren, desto 
mehr Gewicht erhält unser Verband!
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Unbezahlter Urlaub: Modalitäten beachten!
Von Heinz Bachmann und Michael Weiss, gestützt auf Dokumente des BKSD-Personaldienstes

Wer einen unbezahlten Urlaub be-
zieht, zeigt sich häufi g davon 
überrascht, dass ihm nebst der sis-
tierten Lohnzahlung für die Dauer 
des unbezahlten Urlaubs am Ende 
des Urlaubs je nach Lage der Ur-
laubstage zusätzlich noch ein Ab-
zug für unterrichtsfreie Zeit belas-
tet wird. Der LVB hat deshalb den 
BKSD-Personaldienst gebeten, die 
Modalitäten verständlich darzu-
stellen und diese den Gesuchstel-
lenden in einem Merkblatt be-
kannt zu machen. 

Wer einen unbezahlten Urlaub plant, 
tut gut daran, sich vorzeitig Klarheit 
über die Konsequenzen für die Lohn-
zahlung zu verschaffen. Die im Merk-
blatt erwähnten Gesetzesartikel fi n-
den Sie unter www.baselland.ch > 
Gesetzessammlung. Ausserdem sind 
wichtige Informationen (Merkblatt) 
direkt dem Gesuch für unbezahlten 
Urlaub angehängt. Darin fi nden Sie 
auch noch Fakten betreffend Unfall-
versicherung, Pensionskasse etc.

Sollten Sie Fragen zu den untenste-
henden Modalitäten haben, wenden 
Sie sich bitte direkt an den BKSD-Per-
sonaldienst: Tel. 061 552 50 57. 



Beispiel unbezahlter Urlaub (UBU) vom 13.08.2012 - 18.01.2013

Berechnung UFZ bei unbezahltem Urlaub (Beispiel)

13.08.2012 - 18.01.2013

M
onat

Kalendertage
AbwesenheitstageUBU

Schultage
während

UBU

Soll-Verhältnis UFZ
: UZ

UFZ
Soll inTagen

(=
SchultagewähendUBU

×
Sollverhältnis)

UFZ
Ist (Tagewährenddes UBU)

Differenz UFZ
Ist - UFZ

Soll (Tage)

M
onatslohn (inkl. Anteil 13.)

Ausgleich
der Differenz UFZ

Ist - UFZ
Soll

(=
Ist-Soll-Differenz ÷

Kalendertage×
M

onatslohn)

LohnabzugUBU

(=
Monatslohn

inkl. Anteil 13. ÷
Kalendertage

×

Abwesenheitstage)

GesamterLohnabzug

August 31 19 17 0.333 5.661 0 -5.66 5'000.00Fr.   -913.06 Fr.     -3'064.52Fr.  -3'977.58 Fr.   

September 30 30 28 0.333 9.324 2 -7.32 5'000.00Fr.   -1'220.67 Fr.   -5'000.00Fr.  -6'220.67 Fr.   

Oktober 31 31 17 0.333 5.661 14 +8.34 5'000.00Fr.   +1'345.00Fr.   -5'000.00Fr.  -3'655.00 Fr.   

Nov ember 30 30 30 0.333 9.99 0 -9.99 5'000.00Fr.   -1'665.00 Fr.   -5'000.00Fr.  -6'665.00 Fr.   

Dezember 31 31 21 0.333 6.993 10 +3.01 5'000.00Fr.   +485.00Fr.      -5'000.00Fr.  -4'515.00 Fr.   

Januar 31 18 16 0.333 5.328 2 -3.33 5'000.00Fr.   -536.77 Fr.     -2'903.23Fr.  -3'440.00 Fr.   

Total 184 159 129 42.957 28 -14.957 -2'505.51 Fr.   -25'967.74 Fr. -28'473.25 Fr. 

Für die Berechnung des Lohnabzugs während des UBU wird  zunächst für jeden Monat 
derjenige Anteil des Monatslohns (inkl. Anteil 13. Monatslohn2) berechnet, der in den 
UBU fällt.  Dann wird, wieder für jeden Monat getrennt, die Anzahl der Schultage wäh-
rend des UBU sowie die unterrichtsfreier Zeit (UFZ) in Tagen berechnet. Dabei wird nicht 
zwischen Werktagen und Wochenenden unterschieden. Anhand des Soll-Verhältnisses 
zwischen UFZ und UZ (Unterrichtszeit) wird ausgerechnet, wie viele UFZ-Tage die Per-
son, welche den UBU nimmt, eigentlich zugute hätte. Es wird dann der Unterschied zwi-
schen UFZ Soll und UFZ Ist in Tagen berechnet. Ist dieser Unterschied positiv, so be-
deutet das, dass in diesem Monat überdurchschnittlich viele Tage (mehr als 33.3%, resp. 
bis und mit 2011: 30%) des UBU in die UFZ fallen. Die Person, welche den UBU bezieht, 
hat dann eine Kompensation zugute (z.B. 1345.00 Fr. im Oktober in der Beispieltabelle). 
Ist der Unterschied negativ, ist das Umgekehrte der Fall. Die Person, welche den UBU 
bezieht, muss dann noch auf einen zusätzlichen Teil ihres Lohns verzichten (z.B. 
1665 Fr. im November). 

Die Korrektur der UFZ wird, wie im Merkblatt erwähnt, am Ende des Urlaubs verrechnet. 
In obigem Beispiel wird also der Gesamtbetrag von Fr. 2'505.51 mit dem Januar-Lohnlauf 
2013 verrechnet. Der Abzug für den Unbezahlten Urlaub wird jeden Monat vorgenom-
men.

                                                          
2 Der Anteil am 13. Monatslohn (1/12 eines Monatslohns) muss für die Berechnung berücksichtigt werden. 
Er wird aber – unabhängig davon, ob ein UBU bezogen wird – immer mit dem Novemberlohn oder bei Auf-
lösung des Arbeitsverhältnisses ausgezahlt.
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Änderung des Personalgesetzes: 
Der Regierungsrat attackiert den Kündigungsschutz!

Von Christoph Straumann

Eine weitere Verschlechterung hinsichtlich der Anstellungsbedingungen im Kanton 
Baselland droht: Der Regierungsrat schlägt dem Landrat vor, fundamentale Regelungen 
im heutigen Personalrecht über Bord zu werfen, um damit den Weg für schnellere und 
unkomplizierte Kündigungsmöglichkeiten frei zu machen. Das gesamte Personal soll 
hier die Zeche für ein paar schwierige Einzelfälle bezahlen! Das ist nicht hinnehmbar!

Ablehnende Vernehmlassungsantworten werden unterschlagen!
Die Arbeitsgemeinschaft der Baselbieter Personalverbände ABP, der auch der LVB angehört, hat zu diesem Vorhaben 
sehr dezidiert ablehnend Stellung genommen. Dies kommt allerdings in der üblichen Zusammenfassung der Vernehm-
lassungsergebnisse der Landratsvorlage überhaupt nicht zur Geltung. Aus diesem Grund hat sich der LVB dazu entschlos-
sen, die ABP-Rückmeldung im LVB-inform zu veröffentlichen. Es liegt jetzt einmal mehr am Landrat, einen grossen 
sozialpartnerschaftlichen Fehltritt zu verhindern!

Die ganze Landratsvorlage fi nden Sie unter www.bl.ch > Landrat/Parlament > Vorlagen, Vorstösse, Berichte > 
Nummer 2012-013.

Die Stellungnahme der ABP im Rahmen der 
Vernehmlassung zum Entwurf der Landratsvorla-
ge betreffend der Änderung der personalrecht-
lichen Bestimmungen über die Probezeit, die 
Kündigung und die Abgangsentschädigung:

Die Kündigungsschutzbestimmungen bilden neben den 
Regelungen zum Lohn und den Arbeits- bzw. Ferienzeiten 
wohl das zentralste Thema unseres Personalrechts, ist 
doch der Bestand des Arbeitsverhältnisses die wichtigste 
Frage. Dementsprechend ist bei jeglicher Änderung dieser 
Bestimmungen grösste Vorsicht geboten und ein Abwä-
gen sämtlicher Argumente und Blickwinkel unabding-
bar.

Der Kanton Basel-Landschaft bekennt sich dazu, ein fairer 
und sozialer Arbeitgeber zu sein. Dies wird denn auch 
gleich im allerersten Satz der Vorlage betont. Die ABP 
begrüsst natürlich dieses Bekenntnis. Sie sieht jedoch eine 
grosse Diskrepanz zwischen dieser Aussage und den an-
gestrebten Änderungen im Bereich des Kündigungs-
schutzes. Aus unserer Sicht wird ohne Not ein bewährtes 
System, das für sämtliche Mitarbeitenden gilt, abgeän-
dert, weil es in jüngster Vergangenheit offenbar Einzel-
fälle gab, die nicht wie gewünscht abgewickelt werden 
konnten.

Dementsprechend sind wir dezidiert der Meinung, dass 
man hier eine Neuregelung für alle anstrebt, obwohl nur 
Einzelfälle gemeint sind. Dies wird von der ABP abgelehnt, 
in freier Übersetzung des in der Vorlage zitierten latei-

nischen Grundsatzes «Bonis nocet, quisquis pepercerit 
malis.»: «Wer die Schlechten meint, soll nicht den Guten 
schaden.»

Wie der Regierungsrat zu Recht ausführt (insbesondere 
Ziffer 2.4. der Vorlage), basiert das Arbeitsverhältnis der 
Mitarbeitenden des Kantons Basellandschaft auf öffent-
lichem Recht. Dies bedingt, dass öffentlich-rechtliche 
Grundsätze (z. B. Verhältnismässigkeitsprinzip, Rechts-
gleichheitsgebot, Willkürverbot) einzuhalten sind. Diese 
Rahmenbedingungen sind der «Minimal-Standard». Da-
rüber hinaus braucht es klare gesetzliche Bestimmungen, 
die sich selbstverständlich an den öffentlich-rechtlichen 
Grundsätzen ausrichten, das Ermessen der gesetzesan-
wendenden Behörden aber auch in engen Grenzen halten 
und somit verhindern, dass die Mitarbeitenden gezwun-
gen werden, ihr Recht auf dem Rechtsweg durchzuset-
zen. 

Zu den einzelnen Massnahmen:

1. Kündigungsgründe (§19 Abs. 3 Personalgesetz)
Die ABP nimmt zustimmend zur Kenntnis, dass der Regie-
rungsrat an der abschliessenden Aufzählung der Kündi-
gungsgründe festhält.

2. Bewährungsfrist (§19 Abs. 4 Personalgesetz)
Dies ist die Änderung, die wir um jeden Preis verhindern 
wollen. Die Ansetzung einer Bewährungsfrist, um fehl-
baren oder ungenügend arbeitenden Mitarbeitenden die 
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Gelegenheit zu geben, die zur Last gelegten Fehler zu 
beheben, ist der Schutz gegen missbräuchliche Kündi-
gungen.

Wir widersprechen vehement der Behauptung in der 
Vorlage, wonach die Bewährungsfrist «ein nicht prakti-
kables» Instrument darstelle. Die Personalverbände ha-
ben, ganz im Gegenteil, das System mit der Bewährungs-
frist als sehr gutes Mittel wahrgenommen, um beste-
hende Probleme sauber defi niert auf den Punkt zu 
bringen. Unsere Erfahrung zeigt, dass meist erst die Ge-
spräche im Zusammenhang mit der Bewährungsfrist 
dazu führen, dass sämtliche Probleme mit einem Mitar-
beiter oder einer Mitarbeiterin auf den Tisch kommen. 
Es liegt wohl in der Natur der Menschheit, dass man 
unangenehme Themen und Gespräche zu meiden ver-
sucht. Die Aussage an anderer Stelle in der Vorlage 
(Punkt 3), «dass Probleme oftmals durch eine konse-
quentere Wahrnehmung der Führungsverantwortung 
hätten vermieden werden können», deckt sich haarge-
nau mit unser Beobachtung. Eine Abschaffung der Be-
währungsfrist leistet diesem nicht konsequenten Vorge-
hen bei ungenügender Leistung Vorschub.

Auch auf unsere Nachfrage hin konnten uns von Seiten 
der Regierung und des Personalamtes keine Zahlen ge-
nannt werden, wie viele Fälle ihnen bekannt sind, bei 
denen das Ansetzen einer Bewährungsfrist nicht gang-
bar gewesen wäre. Es ist denkbar, dass dies in Einzelfäl-
len im obersten Kader der Fall gewesen ist. Dass nun 
aber eine Regelung eingeführt werden soll, die sämt-
liche Mitarbeitenden trifft, obwohl nur Einzelfälle ge-
meint sind, ist für uns schlicht ein gesetzgeberischer 
Unsinn.

Wir lehnen deshalb die Aufhebung der Bewährungsfrist 
ab. Falls von Arbeitgeberseite Bedarf an einer Sonder-
regelung für das oberste Kader besteht, ist eine dem-
entsprechende Regelung einzuführen.

3. Abgangsentschädigung (§25 Personalgesetz)
Gegen die vorgeschlagene Änderung haben wir nichts 
einzuwenden.

4. Folgen einer unrechtmässigen Kündigung 
(§§19 und 20 Personalgesetz)
Eine Aufhebung der Weiterbeschäftigungspfl icht ist ab-
zulehnen. Diese Regel kommt ja nur zur Anwendung, 
wenn der Arbeitgeber eine unrechtmässige Kündigung 

ausgesprochen hat. Dass der Mitarbeitende diesen Feh-
ler durch Verlust seiner Stelle zu tragen hat, ist nicht 
annehmbar.

5. Probezeit (§15 Personalgesetz)
Gegen die vorgeschlagene Änderung haben wir nichts 
einzuwenden. Hingegen ist eine Verlängerung der Pro-
bezeit bei Lehrpersonen nur dann sachgerecht, wenn 
innert der ersten drei Monate der Anstellung unter-
richtsfreie Zeit in Form von Schulferien anfällt. Wir schla-
gen dementsprechend folgende Formulierung vor:
Die ersten drei Monate des Arbeitsverhältnisses gelten 
als Probezeit. Bei Lehrpersonen verlängert sich diese um 
die in die ersten drei Monate fallenden Schulferien.

6. Aufschiebende Wirkung des Rekurses 
(§71 Personalgesetz)
Wir lehnen den Entzug der aufschiebenden Wirkung 
sicherlich bis zum erstinstanzlichen Entscheid ab. Anson-
sten erhält eine Kündigung einen zu starken, präjudizie-
renden Charakter. 
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Der Basellandschaftliche Bildungsbericht 20111 
unter der Lupe (Teil 1)

Von Michael Weiss

Seit geraumer Zeit gibt der 
Kanton Baselland alle vier 
Jahre einen vom Landrat zu 
genehmigenden Bildungs-
bericht heraus. Dieser 
enthält einerseits statis-
tische Daten und anderer-
seits Darstellungen des 
Zustands und der Trends in 
den einzelnen Teilbe-
reichen des Bildungswe-
sens. Der kürzlich veröf-
fentlichte Bildungsbericht 
2011 enthält eine Fülle an 
höchst interessanten Infor-
mationen, was eine zwei-
teilige Berichterstattung 
darüber im LVB-inform 
erforderlich macht, lässt 
aber auch viele Fragen 
offen. Wo der vorliegende 
Artikel ganz konkret Bezug 
auf Textstellen des Bil-
dungsberichts nimmt, ist 
dies mit Seitenangaben in 
Klammern vermerkt.

Die Pläne von 2007 
und ihre Umsetzung
2007, nach Erscheinen des letzten Bil-
dungsberichts, veröffentlichte der Re-
gierungsrat Schlussfolgerungen, in 
welchen er die Ziele im Bildungsbe-
reich für die folgenden vier Jahre skiz-
zierte. Der erste Abschnitt im Bil-
dungsbericht 2011 widmet sich nun 
der Frage, inwieweit die damals skiz-
zierten Ziele erreicht wurden.

Die vom Stimmvolk am 26. September 
2010 gutgeheissenen Beitritte zum 
HarmoS- und zum Sonderpädago-
gik-Konkordat entsprachen - abge-
sehen von der nicht mehrheitsfähigen 
Basis- oder Grundstufe, welche gar nie 
zur Abstimmung gelangte - im We-

sentlichen den Vorstellungen der Re-
gierung. Dadurch konnten die 2007 
formulierten Zielsetzungen im Hin-
blick auf die Dauer von Primar- und 
Sekundarschule, die Integration als 
favorisierte Schulungsform für Kinder 
mit Behinderungen sowie das Fremd-
sprachenkonzept mit der Vorverle-
gung des Beginns des Fremdspra-
chenunterrichts weitgehend be-
schlossen werden. 

Der Zeitplan für die Umsetzung steht 
mittlerweile, doch ob die Umset-
zung auch gelingt, wird die Zu-
kunft zeigen müssen. Der Spardruck, 
der auf dem Kanton lastet, stimmt 
nicht allzu zuversichtlich. Auch um die 
Weiterqualifi kation der Primarlehr-
kräfte, welche in Zukunft Französisch 
oder Englisch unterrichten sollen, ist 
es nicht optimal bestellt: Es häufen 
sich Rückmeldungen von Absolven-
tinnen und Absolventen dieser Kurse, 
welche die viel zu knapp bemes-
senen Zeitressourcen für die Bewäl-
tigung dieser beträchtlichen Anforde-
rungen beklagen. 

Bezüglich des Integrationskonzepts 
scheint ein pragmatisches Vorgehen 
Einzug zu halten. Man zeigt sich be-
strebt, die Fehler anderer Kantone 
nicht zu wiederholen. Dafür rückt 
das akuter werdende Problem sozial 
nicht tragbarer Schülerinnen und 
Schüler erst langsam ins Bewusstsein 
der Bildungspolitik – nicht untypisch 
für unangenehme Wahrheiten.

Schulorganisation
Bereits 2007 thematisierte der Regie-
rungsrat in seinen Schlussfolgerungen 
zum damaligen Bildungsbericht die Er-
fordernisse der teilautonom gelei-
teten Schulen. Von personellen Auf-
stockungen der Schulleitungen, der 
Möglichkeit zur Mehrjährigkeit in den 
Budgetierungsprozessen (Übernahme 
eines Teils eingesparter Mittel ins Fol-
gejahr) sowie der Einführung von Schü-

lerpauschalen respektive eines Lektio-
nendachs war da die Rede. 

Seither wurden den Schulleitungen 
wesentliche Aufgaben zusätzlich 
übertragen, ohne dass es zu einer 
substanziellen Aufstockung der 
Stellenprozente für Leitungsauf-
gaben gekommen wäre. Dieser Punkt 
wird im Bildungsbericht 2011 nicht 
einmal mehr thematisiert. Hingegen 
wird festgehalten, dass insbesondere 
kleinere Schulen Schwierigkeiten hät-
ten, den gewachsenen Anforderungen 
gerecht zu werden und daher über 
organisatorische Schulzusammenle-
gungen nachdenken oder diese be-
reits vollzogen haben (S. 10).

Der Nutzen der Teilautonomie in 
der vom Kanton praktizierten Form 
scheint zudem nicht überall zu über-
zeugen. So ist aus dem Bereich der 
Schulverwaltungen zu vernehmen, 
dass bezüglich der Finanzkompetenz 
zwar sämtlicher Buchungsaufwand 
auf die Schulen übergegangen sei, der 
defi nitive Entscheid über die Auslö-
sung jeder Zahlung aber weiterhin 
beim Kanton liege.

Lehrermangel
Mehrfach (z.B. S. 9 oder S. 66) wird im 
Bildungsbericht 2011 betont, im Kan-
ton Baselland gebe es keinen Leh-
rermangel. In diesem Zusammen-
hang werden dem LVB seit Jahren 
Zahlen darüber in Aussicht gestellt, 
wie viele Lehrpersonen im Basel-
biet auf Schulstufen oder in Fächern 
unterrichten, für welche ihnen die 
Lehrbefähigung fehlt. Offenge-
legt wurden diese Zahlen bisher indes 
noch nie. 

1Link zum Bildungsbericht: http://
www.baselland.ch/fileadmin/basel-
land/fi les/docs/ekd/mitekd/mit-bksd_
2011-12-07_bildungsbericht2011.pdf
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Nicht adäquat ausgebildete Lehr-
kräfte stellen beim besten Willen 
kein Merkmal eines guten Bil-
dungssystems dar und schaden dem 
Ansehen des Berufsstandes. Das Inter-
esse des Kantons, die entsprechenden 
Zahlen zu kennen, müsste folglich 
mindestens ebenso gross sein wie je-
nes des LVB. Was nützt ein auf vierkan-
tonalen Checks basierendes Bildungs-
monitoring, wenn eine der nahelie-
gendsten Ursachen für ungenügenden 
Unterricht einfach ignoriert wird?

Des Weiteren hat zwischen 2006 und 
2008, also innert weniger Jahre, der 
Anteil der über 50-jährigen Lehrper-
sonen von 33% auf 37% zugenommen 
(S. 22). Wenn der Regierungsrat zum 
Thema Lehrermangel aber nicht mehr 
zu verkünden weiss, als dass dieser 
nicht existiere, wirkt dies wie ein be-
wusstes Verschliessen der Augen vor 
der Realität. Und dies umso mehr vor 
dem Hintergrund, dass per 1. Januar 
2014 die fi nanzielle Unterstützung 
vorgezogener Pensionierungen 
durch den Kanton wegfallen wird. 
Dies kann dazu führen, dass sich fast 
300 weitere Lehrkräfte dazu ent-
schliessen werden, vorzeitig in den 
Ruhestand zu treten, solange diese 
Möglichkeit in der aktuellen Form 
noch besteht.

Geschlechterstereotypen und 
Geschlechtergerechtigkeit
Der Bildungsbericht zeigt (S. 57), dass 
Geschlechterstereotypen weiter-
hin die Berufswahl dominieren. So 
werden etwa 80% aller Diplome an 
der Höheren Fachschule für Gesund-
heit an Frauen vergeben, während 
diese bei den eidgenössischen Diplo-
men in den Bereichen Baugewerbe, 
Energie, Informatik sowie Pfl anzen-
bau und Tierzucht überhaupt nicht 
(0 %!) vertreten sind. 

Wenn sich daran etwas ändern soll, 
müssen noch weitaus grössere An-

strengungen unternommen werden. 
Andernfalls werden Feststellungen 
wie jene aus dem Bildungsbericht 
2011, wonach an der FHNW noch kein 
einziger männlicher Logopäde oder 
Psychomotoriktherapeut ausgebildet 
wurde (S. 64), sich auch im nächsten 
Bildungsbericht wiederfi nden lassen. 
Dieser wird dann allerdings von den 
Kantonen AG, BL, BS und SO gemein-
sam verfasst werden.

Mit Blick auf das Ausbildungsniveau 
kann dennoch eine Trendumkehr 
festgestellt werden: Zwar weisen 
Frauen weiterhin im Durchschnitt ei-
nen geringeren höchsten Abschluss 
auf als Männer (S. 21), doch der Anteil 
der Frauen an höheren Schulen 
(Gymnasium, Fachmittelschule, Fach-
hochschule, Universität) ist stetig am 
Steigen: Am Gymnasium liegt der 
weibliche Anteil mittlerweile deutlich 
über 50%, und bis Frauen unter den 
Studierenden an der Universität eine 
Mehrheit bilden, fehlt nur noch sehr 
wenig. 

Bis jetzt wird dieser Trend im Berufs-
leben aber noch nicht widergespie-
gelt. Betrachtet man etwa die an 
Schulen ausgeübten Berufe, so stellt 
man weiterhin eine negative Kor-
relation zwischen dem Frauenan-
teil und den an der entspre-
chenden Stufe bezahlten Löhnen 
fest. Am tiefsten ist der Anteil der 
Frauen in den Schulleitungen, und 
dies generell weit unter ihrer zahlen-
mässigen Vertretung in der jeweiligen 
Schulstufe. Auch sind Teilpensen im 
Lehrberuf, obwohl bei beiden Ge-
schlechtern zunehmend, weiterhin 
bei Frauen sehr viel häufi ger.

Anforderungsniveaus der Sek I
Der Wunsch nach einer grösseren 
Durchlässigkeit zwischen den drei 
Niveaus der Sekundarstufe I lässt 
sich aufgrund der im Bildungsbericht 
dargestellten Zahlen nicht rechtfer-

tigen. Der Anteil derjenigen Schüle-
rinnen und Schüler, welche das Niveau 
wechseln, stagniert seit vielen Jah-
ren auf einem tiefen Level (S. 33), 
eher noch ist die Tendenz sinkend als 
steigend. Dies deutet weniger auf eine 
zu grosse Hürde als auf einen nur ge-
ringen Bedarf hin, der den Einrei-
hungsentscheiden der Primarlehr-
kräfte ein gutes Zeugnis ausstellt.

Weiter zeigt sich nicht überraschend 
(S. 33), dass der Anteil von Schüle-
rinnen und Schüler mit verzögerter 
Laufbahn umso höher ausfällt, je ge-
ringer das Anforderungsniveau ist (P/
E/A/Kleinklasse). 5.5% aller Absolven-
tinnen und Absolventen sind nach Ab-
schluss ihrer Sekundarschulzeit im Ni-
veau P jünger als vorgesehen, wäh-
rend es gesamthaft nur 2.3% sind. 
38.9% aller Schülerinnen und 
Schüler haben nach Abschluss der 
Sekundarstufe I mehr als 9 Schul-
jahre absolviert.

Die geplante Annäherung der Niveaus, 
wie sie sich insbesondere in den ver-
einheitlichten Stundentafel-ent-
würfen zeigt, entspricht, wenn man 
diese Zahlen ernst nimmt, keinem Be-
dürfnis. Vielmehr erschwert dieses 
Vorgehen den Auftrag der Schule, alle 
Schülerinnen und Schüler ihren je-
weiligen Bedürfnissen gemäss best-
möglich zu fördern. 

Die Verteidigung identischer Stun-
dentafeln lässt sich angesichts der 
Faktenlage eigentlich nur durch ideo-
logisch dominierte Denkmuster 
erklären, die für von dieser Ideolo-
gie abweichende Aspekte der Re-
alität nicht empfänglich sind.

Den zweiten Teil der LVB-Analyse zum 
Bildungsbericht 2011 werden Sie in 
der nächsten Ausgabe des LVB-inform 
fi nden.
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Perlenfi schen
Von Roger von Wartburg

• Perle 1, gefunden in der «ZEIT» vom 17. November 2011 
unter dem Titel «Doch, er ist wichtig!».

«Was macht einen guten Lehrer aus? […] Geht es um ihr 
eigenes Handeln, wirkt die Zunft seltsam gespalten. «Mei-
stens Frontalunterricht», heisst es verschämt hier, «viel 
selbstständiges Lernen, möglichst offener Unterricht», tönt 
es beinahe euphorisch da – das Traditionelle wirkt unter-
legen, die Moderne scheint auf dem Vormarsch. Allerdings 
wird das Freie und Offene im real existierenden Alltag 
schnell zur Farce – statt Klassengespräch werden Arbeits-
blätter aufgetürmt, statt Lehrer-Schüler-Beziehung domi-
niert Papiersteuerung. […] Dabei hat dieser «Triumph des 
Selbst» seinen Zenit längst überschritten. Die Schulleis-
tungsbefunde anderer Länder sprechen eine ganz andere 
Sprache. Japan zum Beispiel: Seine «Paukschüler» sind 
deutschen Schülern keineswegs nur im Reproduzieren weit 
voraus. Ihre Lehrer verfügen über eine differenzierte Cho-
reografi e der Lernprozesssteuerung. Ebenso Finnland: 
Viele Beobachter liessen sich vom Gesamtschulsystem hyp-
notisieren und übersahen – neben der hohen Förderquali-
tät – den vorherrschenden Frontalunterricht. […] Dem hes-
sischen Amt für Lehrerfortbildung ist […] zu danken, dass 
es die Pädagogen […] von einer neuen Metastudie in 
Kenntnis gesetzt hat: Visible Learning lautet ihr Titel, ver-
fasst von John Hattie, einem neuseeländischen Bildungs-
forscher. […] Hatties Befunde belegen den absoluten Vor-
rang personaler vor strukturellen Einfl ussfaktoren. Nicht 
auf Schulorganisation oder Schulpolitik, sondern auf die 
Lehrer kommt es an («the teacher matters»)! […] Und dann 
folgt eine Liste wirkungsmächtiger Faktoren, die sich wie 
eine Rehabilitierung, aber auch Psychologisierung des Pä-
dagogischen liest: strukturierte, klare und störungspräven-
tive Unterrichtsführung; zugewandtes, ermutigendes, feh-
lerfreundliches und unterstützendes Lernklima; eine breite 
Palette an aktivierenden Lehr- und Lernstrategien; […] das 
Einholen möglichst vielfältiger Informationen über das 
Vorwissen, Arbeitsprozesse und Lernerträge der Schüler; 
schliesslich fachliche Materialien und Programme zur spe-
zifi schen Unterstützung leistungsschwächerer Schüler. […] 
Die Befunde […] sprechen für die Verfeinerung von Be-
währtem: Der gute Lehrer als leidenschaftlicher Erzieher 
und Erklärer, der seine Schüler ernst nimmt – er vermag 
ihre Perspektive als Lernende einzunehmen, und er ver-
deutlicht ihnen die seinige als Unterrichtender. Die Hattie-
Studie ist beileibe kein Freibrief für monotonen Lehrervor-
trag – aber eine Absage an jede Selbstlernidyllik. […] Es 
geht […] nicht darum, Schule permanent neu zu denken – 
es geht darum, genügend Praktiker zu haben, die selbst-
bewusst und feinfühlig einen guten Mix an Lernaktivitäten 
ausbalancieren, Tag für Tag. Das Rad muss auch in der Pä-

dagogik nicht neu erfunden werden – es gilt vielmehr, be-
ständig daran zu arbeiten, dass die Räder rund, leicht und 
gut gelagert sind.»

Kommentar: Dieser Text aus der Feder des Kölner Gym-
nasiallehrers und Buchautors Michael Felten ist dermassen 
wohltuend pragmatisch, dass es nicht möglich war, ihn in 
kürzerem Umfang abzudrucken. Wer durch diesen Auszug 
Lust auf mehr bekommen hat, dem sei Feltens Buch «Auf 
die Lehrer kommt es an» ans Herz gelegt.

• Perle 2, gefunden im «Oltner Tagblatt» vom 
30. November 2011 unter dem Titel «Neugierige studie-
ren besser».

«Nicht nur harte Arbeit und Intelligenz sind für den Stu-
dienerfolg an Hochschulen wichtig. Auch Neugier trägt 
wesentlich zu guten Studienresultaten bei. Eine wissen-
schaftliche Studie der Fachhochschule Nordwestschweiz 
FHNW belegt dies. […] Um die Frage nach der Bedeutung 
von Neugier zu beantworten, werteten die Forschenden 
in einer Metaanalyse über 200 Studien mit über 50 000 
Antworten von Studierenden aus. Die Ergebnisse waren 
überraschend deutlich. […] Sophie von Stumm, Forschungs-
partnerin von der Edinburgh University, fasst die Ergeb-
nisse in einem Bild zusammen: «Für den Studienerfolg sind 
drei Säulen entscheidend: Neugier, Intelligenz und 
Fleiss.»

Kommentar: Falls Sie noch daran sein sollten, dieser Stu-
die eine umwerfend neue Erkenntnis abringen zu wollen: 
Wir haben auch keine fi nden können. Aber vielleicht zeugt 
es ja nur von Ihrer und unserer natürlichen Neugier, dass 
wir ganz ohne Auswertung von 50 000 Probandendaten 
zu denselben Schlussfolgerungen gekommen wären wie 
die Wissenschaftler.

• Die Perlen 3 und 4 gehören zu einer Kontroverse um 
die kantonale Auswertung der PISA-Studie. Den An-
stoss dazu gab ein Kommentar mit dem Titel «Die Schul-
reformen haben wenig gebracht» in der «NZZ am Sonn-
tag» vom 11. Dezember 2011, der postwendend von einer 
Online-Stellungnahme der EDK namens «10 Jahre PISA. 
Hat uns Deutschland überholt? Und: Was bringen na-
tionale Bildungsstandards?» gekontert wurde.

Zunächst zu Perle 3: «Man fi ndet immer einen Kniff, um 
schlechte Resultate schönzureden. Bei den Pisa-Resultaten 
wird es allmählich schwierig. Der Kanton Zürich, der sich 
seit den neunziger Jahren als Bildungsmotor der Schweiz 
betrachtet, schneidet in den neusten Auswertungen mise-
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rabel ab. Die Schüler liegen im Lesen, Rechnen und in den 
Naturwissenschaften zum Teil signifi kant unter dem 
Schweizer Schnitt. Ein Fünftel aller 9.-Klässler ist nicht in 
der Lage, einfachste Texte zu verstehen oder simple Re-
chenaufgaben zu lösen. Die vielen Fremdsprachigen seien 
schuld, sagt die Bildungsdirektion. Doch selbst wenn man 
die Fremdsprachigen herausrechnet, schneidet das teure 
Zürcher Schulwesen nur durchschnittlich ab. Das Problem 
liegt anderswo. Die ganze Schweiz brilliert bei Pisa nicht 
wirklich. […] Hierzulande fehlt der Druck, wirklich besser 
zu werden. Seit Jahren widmen sich die Erziehungsdirek-
toren vor allem dem Defi nieren von Bildungsstandards 
oder ziehen mit Hingabe unrealistische Schulversuche […] 
durch. […] Es wäre Zeit, die Kräfte neu auszurichten – auf 
die Steigerung der Schülerleistungen und nur darauf.»

Mittels Perle 4 wurde entgegnet: «Es gibt wohl kaum ein 
Vorhaben, das in vergleichbarer Weise auf die Schülerleis-
tungen fokussiert wie die EDK-Bildungsstandards; es han-
delt sich ja gerade um Leistungsstandards. Mit den Bildungs-
standards haben die kantonalen Erziehungsdirektorinnen 
und Erziehungsdirektoren erstmals gesamtschweizerische 
Bildungsziele festgelegt. Es sind die Grundkompetenzen, 
welche die Schülerinnen und Schüler in der Schulsprache, in 
Fremdsprachen, in Mathematik und Naturwissenschaften 
erreichen sollen. Diese Kompetenzen werden nicht wie bei 
PISA erst am Ende der obligatorischen Schule überprüft, 
sondern an wichtigen Schnittstellen und dies in zweifacher 
Hinsicht: Auf individueller Ebene: […] so kann eine gezielte 

Förderung rechtzeitig einsetzen. Auf Systemebene […] wer-
den repräsentative Stichproben getestet. […] Eines stimmt 
hingegen: Einen Einfl uss auf die PISA-Ergebnisse 2009 haben 
sie in der Tat nicht gehabt. Sie werden nämlich erst einge-
führt.»

Kommentar: Über Sinn und Unsinn von PISA wurde be-
reits mehr als genug philosophiert und niedergeschrieben, 
weshalb hinsichtlich dessen, was für die Schule wirklich von 
Bedeutung ist, noch einmal auf Perle 1 verwiesen sei.

• Die Perlen 5 und 6 schliesslich könnten fast schon 
dazu führen, sich ins Zeitalter des Kulturkampfes zu-
rückversetzt zu wähnen. Ihren Lauf begannen die Dinge 
mit einem Hirtenbrief des konservativen Churer Bischofs 
Vitus Huonder zu nehmen, dessen Inhalt in der «Sonn-
tagsZeitung» vom 11. Dezember 2011 eine Reaktion unter 
dem Titel «Bischof Gmür für Sexualkunde an den 
Schulen» nach sich zog. Eine noch grössere Polemik ent-
facht die Geschichte über die Planung einer muslimischen 
Privatschule, von welcher in der «Aargauer Zeitung» vom 
25. Januar 2012 unter der Überschrift «Basel bleibt hart 
im Schwimmstreit» zu lesen war.

Perle 5: «Nach der Kritik des Churer Bischofs Vitus Huonder 
am Sexualkundeunterricht äusserst sich erstmals ein Ver-
treter des liberalen Flügels in der katholischen Kirche: Der 
Basler Bischof Felix Gmür erklärt im Interview mit der Sonn-
tagsZeitung, dass die Sexualaufklärung zum Bildungsauf-
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trag der Volksschule zähle. […] Eltern würden in der Erzie-
hungsaufgabe von der Schule unterstützt und ergänzt. Der 
Bischof spricht sich gegen das Recht auf Dispensation vom 
Sexualkundeunterricht aus. Kritik an Bischof Huonder 
kommt auch von evangelischer Seite: Thomas Wipf, Präsi-
dent der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa, 
zeigt sich beunruhigt über die Äusserungen des Churer Bi-
schofs, wonach den Menschenrechten immer das göttliche 
Recht vorausgehe.»

Und Perle 6: «Der Streit um den obligatorischen Schwimm-
unterricht nimmt immer grössere Dimensionen an. Nun 
plant eine Gruppe von Muslimen aus beiden Basel eine 
eigene muslimische Privatschule von der Kindergarten- bis 
zur Sekundarstufe. Sie sähen sich zu diesem Schritt ge-
zwungen, weil die öffentliche Schule sie in ihrer Religions-
freiheit in diskriminierender Weise einschränke. Im Zen-
trum der Kritik steht der gemischte Schwimmunterricht an 
der Primarschule, der gegen die muslimischen Schamge-
setze verstosse. Die Initianten fühlen sich diskriminiert, 
weil sie ihre Kinder nicht dispensieren oder in einen eige-
nen Schwimmunterricht schicken dürfen. […] Der Riehener 
Johannes Czwalina, der die Bussen uneinsichtiger Familien 
übernimmt, sieht sich in seiner Vermutung bestätigt, dass 
die staatliche Repression kontraproduktiv sei. […] «Das 
Schulprojekt ist schweizweit geplant. Das erste Zentrum 
soll in Basel entstehen», weiss Czwalina, den die Initianten 
als ihr Sprachrohr einsetzen. Denn: In der Zeitung will nie-
mand mit Namen stehen. […] Der Basler Regierungsrat 
Christoph Eymann kommentiert Sinn oder Unsinn von pri-
vaten Schulen grundsätzlich nicht. Solange die gesetzlichen 
Rahmenbedingungen eingehalten werden, dürfe jeder 
eine Privatschule gründen. Diese muss aber klare Vorgaben 
einhalten, wie der Baselbieter Regierungsrat Urs Wüthrich 
festhält: «Der Lehrplan muss erfüllt werden. Dieser ist nicht 
verhandelbar.» […] Und Wüthrich ergänzt: «Die Freiheit 
der Religionsausübung hat dort ihre Grenzen, wo sie über-
geordnete Gesetze verletzt. Der Vorwurf der Intoleranz 
fällt auf jene zurück, die Diskriminierung reklamieren.» […] 
«Mit dem menschenverachtenden Vergleich der Pfl icht 
zum Schwimmunterricht mit der Judenverfolgung hat sich 
Herr Czwalina aus einer ernsthaften Diskussion verabschie-
det», entgegnet Wüthrich.»

Kommentar: Offenbar reicht es nicht aus, dass die Schule 
in den vergangenen Jahren von der Politik immer stärker als 
ideologisch gefärbtes Schlacht- und Profi lierungsfeld hin-
sichtlich Lerninhalte und Strukturen entdeckt worden ist, 
sondern sie wird nun auch vermehrt wieder zum Brennpunkt 
für Fragen der Trennung von Staat und Religion gemacht. 
Ein neues und gleichsam uraltes Konfl iktfeld mehr…

• Perle 7, gefunden in der «Aargauer Zeitung» vom 27. 
Januar 2012 unter dem Titel «Überforderung durch 
Über-Förderung». Das Interview mit Kinder- und Jugend-
psychologe Urs Kiener förderte Bemerkenswertes wie Be-
sorgniserregendes zu Tage. Hier eine Zusammenstellung 
einiger der zentralen Aussagen Kieners:

«Ich habe den Eindruck, dass viele Eltern gar nicht mehr 
wissen, wie gross in den ersten Lebensjahren die Unter-
schiede in der Entwicklung der Kinder sind. Einige fangen 
mit 10 Monaten an zu laufen, andere erst mit 20. Wenn 
Eltern sehen, dass das Nachbarskind etwas schon kann, was 
das eigene nicht vermag, dann werden sie unsicher und 
fragen sich, was für Lernprogramme sie brauchen, um das 
zu beheben. […] Viele Eltern meinen, ihr 4-jähriges Kind 
leide an Hyperaktivität, wenn es zappelig ist, dabei ist das 
in diesem Alter ganz normal. Anstatt zum Arzt zu gehen, 
sollte man ihm besser eine Umgebung bieten, wo es das 
ausleben kann. […] Es wurde bisher nicht nachgewiesen, 
dass Leistungsförderung bei Vorschulkindern später zu 
mehr Erfolg führt. Wenn ein Kind früh die Buchstaben und 
das Lesen lernen will, so ist das toll. Aber ein Kind, das noch 
nicht so weit ist, sollte man damit nicht bemühen, das ist 
kontraproduktiv. […] Eltern, die diesen Frühförderungs-
boom mitmachen, tun das oft in guter Absicht. Aber das 
bringt nichts. Interessen und Begabungen der Kinder sind 
individuell, das Kind sucht sich das aus, was seinem Ent-
wicklungsstand entspricht. […] Es gibt grundsätzlich drei 
Lernarten: das soziale Lernen, also durch das Abschauen 
von anderen, das objektorientierte Lernen, die Auseinan-
dersetzung mit der Umwelt – anfassen, spüren, riechen – 
und das Lernen durch Unterweisung. Wenn ein Kind also 
zu früh in die letzte Lernform gedrängt wird, überspringt 
es vorherige Schritte wie Tast-, Spür- oder Seherfahrungen. 
[…] Der Frühförderungs-Boom schürt Ängste, statt wirk-
liche Lösungen zu bieten. Kinder sind für die Zukunft letzt-
lich besser gerüstet, wenn man ihre Entwicklungsstadien 
beachtet und man die richtige Abfolge der Lernarten be-
rücksichtigt.»

Kommentar: Selbst wenn man sich in seiner Jugend ganz 
fest vorgenommen hatte, später niemals jenen berühmt-
berüchtigten Satz der eigenen Eltern wiederholen zu wol-
len, wird es zunehmend schwieriger, daran festzuhalten: 
Manche Dinge scheinen nämlich früher – als es in Buchlä-
den noch keine meterlangen Regale mit Erziehungs-Rat-
gebern gab – tatsächlich besser gewesen zu sein … 



36 Strichwörtlich
Von Hanspeter Stucki
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LVB-Informationen

Beitritt zum Stipendien-Konkordat: 
Vernehmlassung zur Landratsvorlage

Seit langem bestehen Bestrebungen, das Stipendienwesen und damit in 
diesem Bereich auch die Bildungschancen in der Schweiz zu vereinheitli-
chen. Die EDK hat zu diesem Zweck eine interkantonale Vereinbarung zur 
Harmonisierung von Ausbildungsbeiträgen, das so genannte Stipendien-
Konkordat, entworfen, welche in Kraft tritt, sobald ihr mindestens 10 
Kantone beigetreten sind. Der Regierungsrat des Kantons Baselland be-
fürwortet einen Beitritt und hat eine entsprechende Landratsvorlage ver-
abschiedet. Zu dieser läuft noch bis zum 29. Februar 2012 eine Vernehm-
lassung.

Das Stipendien-Konkordat sieht Mindeststandards vor, die der Kanton BL 
heute grösstenteils bereits übererfüllt. Dabei will er auch bleiben. In den 
wenigen Fällen, wo er die Vorgaben nicht erfüllt, will er nachziehen. Vom 
Übergang eines mehrheitlich auf Stipendien zu einem mehrheitlich auf 
Darlehen gestützten Ausbildungsförderkonzept will der Regierungsrat in 
seiner Vorlage aus sehr einsichtigen Gründen (geringere Chancengerech-
tigkeit, hoher administrativer Aufwand, geringe Rückfl ussquote gemäss 
Erfahrung in anderen Ländern) absehen.

Die Landratsvorlage würde einige Änderungen am kantonalen Gesetz 
über Ausbildungsbeiträge (GABE) bewirken:
•  Fortschreibung geltenden Rechts aus dem Schengen-Abkommen zur 

Freizügigkeit in das GABE
•  Regelung der Stipendienberechtigung für Personen mit 
 anerkanntem Asylstatus
• Beseitigung bestehender Doppelbezugsberechtigungen
•  Präzisierung der Regelung der Kantonszuständigkeit bei Eltern mit 

Wohnsitz in verschiedenen Kantonen und gemeinsamem Sorgerecht
•  Erhöhung der Beiträge an unterstützungsberechtigte Kinder von 

Stipendienbeziehenden in Anpassung an das Stipendien-Konkordat
•  Anpassung der Dauer der Beitragsleistung an das 

Stipendien-Konkordat

Gemäss Aussage des Regierungsrats kann der Beitritt zum Stipendien-
Konkordat kostenneutral umgesetzt werden. Im Gegensatz zur Stipen-
dien-Initiative des Verbands der Schweizer Studierendenschaften, welche 
am 20. Januar 2012 eingereicht wurde, erlaubt es das Stipendien-Konkor-
dat weiterhin, das Stipendienwesen kantonal zu regeln, sofern es die Min-
deststandards des Konkordats einhält. 

Ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer sind von den Auswirkungen der 
Landratsvorlage nicht direkt betroffen. Da im Bereich der Sekundarstufe 
II vermehrt Stipendien gesprochen werden können, könnte dies zu einer 
leichten Erhöhung der Schülerzahl auf dieser Schulstufe führen. Der LVB 
hat keine Vernehmlassungsantwort zu dieser Landratsvorlage verfasst, 
steht ihr aber zustimmend gegenüber.
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Tatsachenwidrig und diffamierend: 
Replik der BKSD auf den Artikel 
«Geld spielt keine Rolle» (lvb.inform 2011-12/02)

Der Artikel über die Umsetzung der Informatikverordnung an den Basel-
bieter Gymnasien ist von der BKSD mit «grossem Befremden» aufgenom-
men worden. In einer von Regierungsrat Urs Wüthrich-Pelloli unterzeich-
neten Replik wird der Vorwurf erhoben, der Artikel sei «tatsachenwidrig» 
und diffamiere Arbeitskolleginnen und -kollegen des Autors sowie die 
externen Fachleute. 

Die Replik nimmt insbesondere Bezug auf die Aussagen, dass
•  E-Mails nicht weitergeleitet und deswegen auf mobilen Geräten 

nicht gelesen werden könnten.
• sämtliche PCs durch identische Geräte ersetzt worden seien.
•  die Umsetzung der Informatikverordnung an allen Sekundarschulen 

mehrere Millionen Franken koste.

Bezüglich E-Mail-Empfang auf mobilen Geräten verweist die Replik auf 
verschiedene Möglichkeiten (Push-Mail direkt auf das mobile Device, Web-
Mail aus dem Browser oder die Einbindung in einen lokalen Mail-Client). 
Hinsichtlich der Einführung eines einheitlichen Geräteparks wird festge-
halten, dass diese Massnahme im Endeffekt zu tieferen laufenden und 
wiederkehrenden Kosten führe. Schliesslich wird betont, dass die Umset-
zung der Informatikverordnung aus jenen Mitteln fi nanziert werde, wel-
che für die normalen Projekt- und Unterhaltsarbeiten zur Verfügung stün-
den, so dass von Kosten von mehreren Millionen Franken keine Rede sein 
könne.

Der LVB hat sich in einer Gegenantwort gegenüber der BKSD bereit ge-
zeigt, deren Sichtweise ebenfalls im lvb.inform darzustellen, was hiermit 
geschieht. Er hat dabei aber auch dargelegt, warum er die meisten der 
von der BKSD erhobenen Vorwürfe (insbesondere denjenigen der Diffa-
mierung) zurückweist. 
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Informationsveranstaltung: 
Die Pensionierung finanziell optimal planen

Sich auch in fi nanziellen Belangen frühzeitig auf die Pensionierung vor-
zubereiten, ist von grosser Wichtigkeit. Bestimmte Entscheidungen müs-
sen zu defi nierten Zeitpunkten getroffen werden, damit ein Optimum 
erreicht werden kann. Für Versicherte der BLPK und deren Lebenspartner/-
innen fi ndet am 9. und 16. Mai 2012 (mittwochs von 18.15 bis 20.30 
Uhr) in der Aula der Gewerblich-industriellen Berufsschule Muttenz 
je eine Informationsveranstaltung statt, die dazu die Grundlagen bietet.

Inhaltlich geht es dabei unter der Leitung von BLPK-Verwaltungsrat
 Christoph Straumann um die Grundlagen zur Rentenberechnung von AHV 
und Pensionskasse (bisheriges Modell), Fragen bezüglich vorzeitiger Pen-
sionierung, Kapital oder Rente sowie Möglichkeiten einer professionellen 
Finanzplanung. Als Referenten treten Kurt Häcki (Ausgleichskasse BL), 
Reto Steib (BLPK), Christian Staudenmann und Martin Voléry (Baselland-
schaftliche Kantonalbank BLKB) auf. Die Teilnehmenden sollen am Ende 
der Veranstaltung mit der Bedeutung der drei Säulen des schweizerischen 
Altersvorsorgekonzepts vertraut sein und beurteilen können, wo für sie 
persönlich bei der Planung der Pensionierung noch Handlungsbedarf be-
steht.

Die Anmeldefrist läuft bis zum 30. März 2012, unter www.bl.ch/pa > 
Seminarprogramm 2012 > Anmeldeformular. Der Kurs ist kostenlos (Spesen 
zulasten der Teilnehmenden). Pausengetränke werden von der BLPK und 
der BLKB offeriert. Die Teilnahme gilt nicht als Arbeitszeit.

Hinweis auf den Schule-Schweiz-Blog 
von Urs Kalberer

Der im Kanton Graubünden tätige Sekundarlehrer Urs Kalberer sorgt mit 
seinem Webauftritt, in welchem aktuelle Themen aus der gesamten 
Schweizer Schullandschaft aufgegriffen und kommentiert werden, für 
Aufsehen. Reinschauen, Schmökern und allenfalls Mitdebattieren lohnt 
sich!

http://schuleschweiz.blogspot.com
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Neues Lernangebot zur Entwicklungszusammenarbeit

Ein neues Lernangebot zur Schweizer Entwicklungszusammenarbeit (für 
Schülerinnen und Schüler ab Sekundarstufe I) ist erhältlich: In neun kosten-
losen Modulen und mit einer ergänzenden DVD erläutert es das vielfältige 
Engagement der Schweiz und die aktuellen Herausforderungen der Ent-
wicklungszusammenarbeit im Kontext der Globalisierung. 

Die Module enthalten je einen theoretischen Hintergrundtext, didaktische 
Impulse für Lehrpersonen, Kopiervorlagen mit vielfältigem Bild- und Text-
material sowie ein Glossar. Die käufl iche DVD mit sieben zusätzlichen Pro-
jektbeispielen und das Begleitmaterial ergänzen die Module.

Mehr Informationen via www.entwicklung-zusammenarbeit.ch sowie 
www.globaleducation.ch

Leonardo da Vinci in der Schule

Die Institution swissspirit.org organisiert Themen-Ausstellungen in Museen, 
Shoppingcentern und Stadtzentren sowie an Publikumsmessen. Seit 2010 fah-
ren Mitarbeiter von swissspirit.org eine spannende Ausstellung über Leonar-
do da Vinci durch Europa, welche das Genie der Renaissance anhand interak-
tiver Exponate präsentiert. 

Da Leonardo da Vinci ein faszinierendes Unterrichtsthema darstellt, möchte 
swissspirit.org die Ausstellung auch Schweizer Schulen zugänglich machen, 
in Kombination mit einem umfassenden didaktischen Angebot. Ideal wäre 
es für die Anbieter, wenn die Ausstellung während zweier Wochen in einem 
Schulhaus aufgebaut bleiben könnte und man dafür eine pauschale Mietge-
bühr vereinbart.

Mehr Informationen via www.swissspirit.org

Leicht bekömmliche Staatskunde 
mit dem «Easy-Abstimmigsbüechli»

Der Dachverband Schweizer Jugendparlamente (DSJ) verfolgt mit dem 
«Easy-Abstimmigsbüechli» das Ziel, Jugendlichen vor eidgenössischen und 
kantonalen Abstimmungen die teilweise schwer verständlichen Abstim-
mungsvorlagen näher zu bringen und so ihr politisches Interesse zu för-
dern. Lehrpersonen können das «Easy-Abstimmigsbüechli» z.B. für eine 
Klasse abonnieren, und zwar zum Preis von 2.90 Fr. pro Jahr und Ausgabe 
(exkl. Versandkosten).

Mehr Informationen via www.dsj.ch und www.easyabstimmigsbuechli.ch
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Olympic Spirit for Kids

Die Olympischen Sommerspiele 2012 in London bieten demnächst die Ge-
legenheit, das Thema «Olympische Spiele» und vor allem deren pädago-
gische Werte vielseitig zu behandeln. Die neuen Materialien von «Olympic 
Spirit for Kids» geben interessierten Lehrpersonen fächerübergreifende 
Impulse für die Vorschule und Primarstufe. 

Dieses Lernangebot enthält Unterrichtsvorschläge mit didaktischen Hin-
weisen und Arbeitsblättern als Kopiervorlagen zu den Kapiteln «Leistungs-
bereitschaft», «Freundschaft», «Respekt» und «Olympische Spiele». Eine 
DVD veranschaulicht, wie die olympischen Werte im Schulzimmer, im 
Schulhaus, auf dem Pausenplatz und in der Sporthalle gelebt und geübt 
werden können. Zur DVD ist ein kostenloses Trainingsheft für alle Schüle-
rinnen und Schüler erhältlich.

Mehr Informationen via www.swissolympic.ch

Plattform zwecks Partnersuche für 
Austauschprojekte

Die chTwinning-Plattform der ch Stiftung ist eine Online-Partnerbörse für 
den Klassenaustausch. Sie bringt Lehrerinnen und Lehrer und ihre Schul-
klassen in Kontakt mit anderen Klassen. Ziel der ch Stiftung ist es, Schwei-
zer Bildungsfachleute und Schülerinnen und Schüler zum Thema Austausch 
kostenlos zu informieren, zu unterstützen und zu beraten. Die Anstren-
gungen der vergangenen Jahre haben sich gelohnt. Mehr als 15‘000 Schü-
lerinnen und Schüler nehmen jährlich an einem Austauschprogramm 
teil.

Mehr Informationen via www.ch-go.ch/chtwinning und www.etwinning.net

Weiterbildung zum Thema «Unterrichtsstörungen»

Die Pädagogische Hochschule der FHNW bietet in Zusammenarbeit mit 
der Universität Fribourg eine Weiterbildung für Lehrpersonen der Deutsch-
schweiz (3. bis 6. Schuljahr) zum Thema «Unterrichtsstörungen sicher be-
gegnen» an. Die Teilnehmenden erhalten dabei ein Training und ein Coa-
ching mit dem Ziel des besseren Umgangs mit Unterrichtsstörungen. Die 
Wirkung des Trainings wird wissenschaftlich überprüft. Die Kurse fi nden 
in Zürich, Aarau, Olten und Bern im Oktober/November 2012 statt.

Projektleitung und Auskunft: Prof. Dr. Doris Kunz Heim, doris.kunz@fhnw.ch



  

Zurich Connect versichert LCH-Mitglieder günstig und vorteilhaft

Versicherungsträger: Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG

Zurich Connect ist die Nr. 1 Online-Versicherung der Schweiz mit ausgezeichnetem Service und günstigen Preisen. Profi tieren Sie von folgenden Vorteilen:

 Günstigere Prämien für LCH-Mitglieder
 Lebenspartner im gleichen Haushalt profi tieren auch
 Top-Versicherungsleistungen mit individuellen Lösungen

 Kundenfreundliche 1-Jahresverträge
 Im Schadenfall 7 × 24 Stunden-Service
 Schweizweit 126 Help Points

zurichconnect.ch/partnerfi rmen
ID:  LCH
Passwort:  klasse

0848 807 804
Mo – Fr von 8.00 –17.30 Uhr
Exklusive Telefonnummer für LCH-Mitglieder

Jetzt Prämie berechnen und Offerte einholen: 

Wusstest du,
dass für

Mitglieder
des LCH …

… unsere
Preise günstig 

sind? Ja!

42 «Shariando»: Preiswerter online einkaufen 
als LCH-Mitglied
Von Roger von Wartburg

Als LCH-Mitglied können 
Sie nun von einem neuen 
Mitgliederangebot profitie-
ren: Mit «Shariando» 
(http://www.lch-ch.sharian-
do.com) erhalten Sie in 
über 100 Online-Shops 
spezielle Rabatte auf Ihre 
Online-Einkäufe. Die Rabat-
te werden Ihnen, nach 
erfolgtem Kauf beim An-
bieter, auf dem «Sharian-
do»-Konto als Cash-Backs 
gutgeschrieben. «Cash-
Back» ist Englisch und 
steht für «Geld zurück». 

Zusammenarbeit auf 
Verbandsebene 
Die Idee für «Shariando» wurde in Zu-
sammenarbeit mit diversen Schweizer 

Verbänden geboren. Der LCH als einer 
der grössten Arbeitnehmerverbände 
in der Schweiz war an dieser Entwick-
lung massgeblich beteiligt und freut 
sich nun darüber, seinen Mitgliedern 
dieses spezielle Angebot eröffnen zu 
können. Die Realisierung der Idee 
wurde von der Verbandspool AG ge-
leitet. 

Wie funktioniert‘s? 
Registrieren Sie sich auf www.lch-
ch.shariando.com und loggen Sie sich 
auf derselben Seite ein. Nach dem 
Log-In erwartet Sie eine Suchfunktion 
und eine Kategorisierung aller verfüg-
baren Shops, bei welchen Sie einen 
Cash-Back bekommen. Für jeden On-
line-Händler stehen Ihnen Informati-
onen über den Shop sowie über die 
Höhe des Cash-Backs zur Verfügung. 
Nach einem erfolgreichen Einkauf bei 
einem dieser Online-Shops wird Ihnen 
auf Ihrem Benutzerkonto der entspre-

chende Geldbetrag gutgeschrieben. 
Diesen kann man sich anschliessend 
bequem und einfach auf das Bankkon-
to (oder PayPal) auszahlen lassen. 

Zertifi ziertes Online-Shopping ist 
sicher!
Bequemer geht es nicht: Computer 
hochfahren – Online-Shop besuchen 
– Produkt bestellen – und wenige Tage 
später bekommt man das Produkt ge-
liefert, in den meisten Fällen sogar 
ohne Versandkosten. 

Das Online-Shopping ermöglicht Ih-
nen das Einkaufen rund um die Uhr, 
erspart Ihnen die Wartezeit an der 
Kasse, bietet einen einfachen Preisver-
gleich und eine Auswahl an, welche 
beinahe unbegrenzt ist. Darüber hi-
naus sind alle grossen und bekannten 
Online-Shops sicherheitszertifi ziert 
und bieten Waren auch auf Rechnung 
oder per Nachnahme an.



43   

2011/12-03

Glosse: Être prussien est un honneur, mais pas plaisir1

Von Roger von Wartburg

Eine alte Weisheit besagt, die Schule 
sei stets das Spiegelbild der jeweiligen 
Gesellschaft und des entsprechenden 
Zeitgeists. So wurde die Schule im 
Deutschen Reich des 19. Jahrhunderts 
militärisch straff geführt und war auf 
strengste Disziplin und absoluten Ge-
horsam ausgerichtet. Die Prügelstrafe 
– nicht nur für Jungen – war eine von 
den meisten Eltern und Lehrern aner-
kannte und als unersetzlich geltende 
pädagogische Massnahme. 

Unter Einsatz hölzerner Geradehalter 
mit Lederriemen konnten Schüle-
rinnen und Schüler in den Schulbän-
ken so fi xiert werden, dass sie eine 
aufrechte Körperhaltung einnehmen 
mussten. Zur Heranbildung von Offi -
zieren gab es Internatsschulen, in de-
nen bereits Kinder, oftmals Waisen, 
für das Militär ausgebildet wurden. 
All dies vermag kaum zu erstaunen, 
wenn man weiss, dass im Jahre 1873 
im Deutschen Reich die Ausgaben für 
Volksschulen zwei Millionen Taler be-
trugen, für das Militär jedoch 60 Mil-
lionen Taler.

Nun wird kaum jemand behaupten 
wollen, die Ausgaben für Schule und 
Militär stünden in der heutigen 
Schweiz in einem ähnlichen Missver-
hältnis wie damals im von preus-
sischem Drill geprägten Deutschen 
Reich; selbst dann nicht, wenn Ueli 
Maurer den Kauf der neuen Kampf-
fl ugzeuge nach seinem Gusto durch-
bringen würde. Auch körperliche 
Züchtigung seitens des unterrichten-
den Personals müssen die zeitgenös-
sischen Zöglinge nicht mehr fürch-
ten. 

Ein militärisch anmutendes Element 
scheint jedoch im 21. Jahrhundert an 
den Schulen offenbar weiterhin prä-
sent zu sein wie anno dazumal; zumin-
dest, wenn man den sich häufenden 
Rückmeldungen von LVB-Mitgliedern 
verschiedener Schulstufen Glauben 

schenken mag: Es handelt sich um die 
Kollektivstrafe. Allerdings nicht für 
Schülerinnen und Schüler, sondern für 
die Lehrkräfte! 

Was soll das heissen? Stellen wir uns 
vor, in unserer mitbestimmungs- und 
evaluationswütigen Gegenwart wür-
de an einer Schule eine Elternumfrage 
zum Schulbetrieb durchgeführt und 
die Resultate dieser von einer nied-
rigen Beteiligung gekennzeichneten 
Erhebung würden Schulrat und/oder 
Schulleitung zur Schlussfolgerung ver-
leiten, ein Teil der Lehrpersonen sei – 
gemäss Einschätzung der Eltern – nicht 
in der Lage, taugliche Lernkontrollen 
zu erstellen und/oder erscheine regel-
mässig zu spät im Unterricht. 

Der zentrale Faktor der Problemlö-
sungsstrategie bezüglich derartiger 
Personalführungsfragen würde nun 
im 3. Jahrtausend mit grösster Wahr-
scheinlichkeit darin bestehen, innert 
kürzester Frist einen Schulentwick-
lungszyklus in Gang zu setzen, der 
ausnahmslos das gesamte Kollegium 
zu erfassen hätte. Selbst Lehrper-
sonen, denen seit Jahren in ihren 
MAGs eine tadellose Qualifi kation be-
scheinigt wurde, könnten diesem 
Schicksal nicht entrinnen, denn nie-
mand würde in so einem Prozess als 
unverzichtbarer eingestuft werden als 
sie, ihrer Vorbildfunktion wegen. 

Demzufolge hätten alsbald sämtliche 
Lehrerinnen und Lehrer der betreffen-
den Schule – fein säuberlich gemäss 
Fachschaftszugehörigkeit in kleine 
Gruppen aufgeteilt - gemeinsam stan-
dardisierte Lernkontrollen zu erarbei-
ten, diese in ihren Klassen durchzufüh-
ren, anschliessend im Team zu korri-
gieren und zu evaluieren und zu guter 
Letzt dem Gesamtkonvent vorzustel-
len. Dies alles vorzugsweise an unter-
richtsfreien Nachmittagen, versteht 
sich.

In einer zweiten Phase käme man im 
Plenum zusammen, um unter kun-
diger Anleitung eines externen 
Coaches, dem vor vielen Jahren das 
Unterrichten verleidet war, Leitsätze 
für den Umgang mit partiellem Schul-
absentismus von Lehrkräften und der 
Funktion der Pädagogen als Richt-
schnur für die Schülerschaft zu entwi-
ckeln. 

Nach langen, kontroversen Diskussi-
onen würde einigermassen feierlich 
ein Papier verabschiedet, die fähigen 
Lehrpersonen würden zurück an die 
Arbeit gehen, um weiterhin zuverläs-
sig und gewissenhaft ihren Job zu ver-
richten und die schwarzen Schafe auch 
die nächsten zwanzig Jahre Prüfungs-
aufgaben zu nicht im Unterricht be-
handelten Themen stellen und mor-
gens zu spät kommen.

Übrigens: Gemäss Artikel 87 des drit-
ten Abkommens der Genfer Konven-
tionen vom 12. August 1949 sind Kol-
lektivstrafen – wie auch körperliche 
Züchtigung– als Sanktionen verboten. 
Diese Regelung bezieht sich allerdings 
nur auf Kriegsgefangene, von Lehr-
kräften ist bedauerlicherweise nir-
gends die Rede.

1 Preusse zu sein ist eine Ehre, aber 
kein Vergnügen (französisches 
Sprichwort).


